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Betr.: Vereinbarung mit der Stadt Mainz über den Betrieb und die Organisation der 
gemeinsam betriebenen ‚Lenneberg Grund- und Realschule plus Budenheim/Mombach" 

Beratungsfolge:  

Gremium: 
1 a 

TOP: Sitzungstermin: 
05.02.2025 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 
Gremium: TOP: Sitzung stermin: Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag:  
Die Vereinbarung über den Betrieb und die Organisation der gemeinsam betriebenen „Lenneberg 
Grund- und Realschule plus Budenheim/Mombach" wird bis zum Ende des Schuljahres 
2029/203 0 verlängert. 

Begründung:  
Die derzeit gültige Vereinbarung wurde im GR 12.03.2019, DS 011/5-2008 bis zum Ende des 
Schuljahres 2023/2024 verlängert. In Gesprächen mit dem Schulamt der Stadtverwaltung Mainz 
wurde ein beiderseitiges Einvernehmen an einer Fortfiilu-ung einer gemeinsamen Realschule plus 
an zwei Standorten festgestellt. 

Ein analoger Beschluss (siehe Anlage 1) wird voraussichtlich am 09.04.2025 durch den Stadtrat 
der Stadt Mainz gefasst. 

Hinweis:  
Die Rahmenvereinbarung über den Betrieb einer Realschule plus an den Standorten Budenheim 
und Mainz-Mombach gilt weiterhin. 

Stellungnahme der Kämmerei:  nicht erforderlich 

Stellungnahme bezüglich Gleichstellungsfragen:  nicht erforderlich 
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GEMEINDEVER%IALTUNG BUDENHEIM 

Anlage zur Niederschrift Fachbereich 2 
-Ausschuss vom Bearbeiter : Hr. Rothacker 

Anlage zur Niederschrift 
Aktenzeichen 210-00.006 

-Ausschuss vom 
Datum : 27.02.2019 

Anlage zur Niederschrift 
vom Drucksacl-enNr : 0 1 1 /5-2008 

Betr.: Vereinbarung mit der Stadt Mainz über den Betrieb und die Organisation der 
gemeinsam betriebenen „Lenneberg Grrnd- und Reaschu1e plus Budenheim/rv1ajn7 Mombach" 

BeratunsfoJg  

Gremium: 
OR 

TOP: Sitzungstermin: 
12.03.2019 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlag:  

Die Vereinbarung über den Betrieb und die Organisation der gemeinsam betriebenen ‚.Lenneberg 
Grund- und Realschule plus BudenheimJMajnzMombach" wird bis zum Ende des Schuljahres 
2023/2024 verlängerL 

Begriindung: 

Die derzeit gültige Vereinbarung wurde im GR 19.02.20 14, DS 01 
Schuljahres 2018/20 19 verlängert, in Gesprächen mit dem Schularr 
w'rde ein beiderseitiges Einvernehmen an einer Fortfiihrung einer 
an zwei Standorten festgestellt. 

Ein analoger Beschluss (siehe Anlage 1) wurde durch den Stadtrat der Stadt Mainz am 
13.02.2019 gefasst. 

Hinweis:  

Die Rahmenvereinbarung über den Betrieb einer Realschule plus an den Standorten Budenhejm 
und Mainz-Monibach gilt weiterhin. 

Stellun2nahn1e der Kämmerej: nicht eiforderj ich 

Stellunanajijne bezüglich Gleichsteilunasfraaen: nicht erforderlich 
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Budenheirn, 03.04.2019 

Dienstgebäude f1 

Auskunft erteilt 
Zimmer-Nr. 
Telefon-Durchwahl 
E-Mail-Adresse 

Ihr Zeichen 
Ihr Schreiben v. 

Aktenzeichen 

Berliner Str. 3 
55257 Budenheirn 

Herr Rothacker 
14 
06139/299-131 

juergen.rofllacker@budenheim.cje 

:210-00 

Fortführung der vertraglichen Regelungen für den Betrieb und die Organisation der 
Lenrieberg Grund- und Realschule plus Budenheim/Mainz-Mombach; 
Übersendung Vertragsexemplar 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.032019 mehrheitlich die Fortführung der vertraglichen 
Regelungen für den Betrieb und die Organisation der Lenneberg Grund- und Realschule plus 
Budanheim/Mainz-Mombach beschlossen. 

Anbei übersenden wir Ihnen ein Exemplar der unterzeichneten Betriebsvereinbarung. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 
In \Jtretung / / 
./ ‚/ /J / 

Andreas Weil 
1 .Beigeordneter 



Z'ivischen 

der Stadt Mainz, 
vertreten durch Oberbürgermeister Michael Ebling 

und 

der Gemeinde Budenheirn, 
vertreten durch Bürgermeister Stephan Hinz, 

wird folgende 
den Betrieb und die Organisation der gemeinsamen 

Lenneberg Grund- und Realschule plus Budenheim/Mainz-Mombach 
regelnde Vereinbarung geschlossen: 

§ 1 Schuiträgerschaft, 
Aufteilung der Realschule plus auf die Standorte und Zügigkeit 

Die Regelung der Schulträgerschaft und die Aufteilung der Klassenstufen sowie die Zügigkeit 
der gemeinsamen Realschule plus ergeben sich aus § 2 und § 3 der Rahmenvereinbarung 
zwischen der Stadt Mainz und der Gemeinde Budenheim vom 24.11.2014. 

§ 2 Schulsekretariate 

(1)An beiden Standorten bleiben die Schulsekretariate erhalten. 

(2)Die anfallenden Kosten für die personelle und technische Ausstattung des jeweiligen 
Sekretariats an den einzelnen Standorten werden von der Kommune getragen, der der 
Standort zuzurechnen ist. 

§ 3 Schulgebäude der Realschule plus: 
Betriebskosten/lnvestitionen/Sanierungen 

(1)Die bestehenden Eigentumsverhältnisse für die Schulgebäude in Mainz-Mornbach und in 
Budenheirn bleiben von diesem Vertrag unberührt. 

(2)Die Zahl der Räume und die Raumgrößen an den jeweiligen Standorten orientieren sich an 
den geltenden SchulbaurichtUnien des Landes. Zu Beginn eines jeden Schuljahres ist an 
den jeweiligen Standorten von den Schulleitungen und den SchulveRA/attungen 
Einvernehmen über die Raumaufteilung zwischen der Realschule plus und den jeweiligen 
Grundschulen zu erzielen. 

(3)Die Kommunen übernehmen die jeweils an den Standorten anfallenden Betriebs-
und Bauunterhattungskosten im von § 75 Abs. 2 SchulG vorgesehenen Umfang; 
auch Schulsanierungen gehen zu Lasten der jeweiligen Kommune. 

(4)Über eventuell notwendig werdende Erweiterungs- und Ausbaumaßnahmen wird in 
Abstimmung mit derADD entschieden. 



§
und Unterrjchtsrnittei 

(1)Die Komrnwen übernehmen die jeweils am Schuistandort anfaflenden Ausstattungs 
notwendigkeiten und Lehr- und Unterrichtsrnjttei im von 

§ 75 Abs. 2 SchulG vorgesehen Umfang nach dem jeweiligen vor Ort geltenden System. 

(2)Das \Jeahren zur Bearbeitung derArträ ge auf Lemmitteifreiheif wird, wie in den gesetzlj
Regelungen des Landes vorgesehen, durch den Schufträger der Realschule 

plus durchgeführt. 

§ 5 Ganztagsbere / Mittagsessensvers0rgu 1g 

()Der Ganztagsbetrieb in Angebotsforrn wird für die IKlassen 5 bis 7 am Standort Budenheirn 
fortgeführt und für die Klassenstufen 8 bis 10 am Standort Mainz-Mornhach 

(2)Die vorhandene Mittagsessensversorgg wird fortgeführt. Die Kosten für den Zuschuss 
zum Mittagessen über den Eltemanteil hinaus an den Caterer werden von der Kommune 

am Jeweiligen Schulstandort übernommen Dies gilt auch für die vorn Land vorgegeben 
Regelungen für Sözial- und Härtefälle. 

§ 6 Schülerbeförderung 

Träger der Schülerbeförderung sind am Standort Realschule plus in Mainz-Mornbach die 
Stadt Mainz und am Schulstandort Budenheimn der Landkreis Mainz-Bingen. 

§ 7 Versicherungen 

(1)Die Gemeinde Budenheirn Führt als Schulträgerin die Beiträge zur gesetzUch 
UnfailversicherLing für alte Schülerinnen und Schüler der gerneinsame Realschule plus 

ab und schließt eine Versicherung von Schüiersachschäden für alle Schülerinnen und 
Schüler ab. 

(2)Die Stadt Mainz erstattet der Gemeinde Budenheim die anfallenden Beiträge für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die am Standort Mainz unterdchtet werden. 

§ 8 Regelmäßiger Austausch und Klärung bei Problemeii 

(1)Die Schulleitung der Realschule plus und die beiden Veialtungen treffen sich in jedem 
Schuljahr mindestens einmal, um aktuelle Themen zu besprechen und anstehende 
Entscheidungen, die die

und den Schulbetrieb betreffen, zu erörtern. 

(2)Sotfte es zu Fragen, die im Rahmen des Vertrages auftauchen, zu keiner Einigung 
kommen, ist die Aufsichts- und

(ADD), Abteilung Schulaufsicht in Neustadt a. d. W. als Schlichtungsstelle anzurufen. 

§ 
9 Laufzeit der Vereinbarung Veränderungen der Vereinbarung und Kündigung 

(1)Das Vertragsverhältnfs beginnt mit dem Schuljahr 20i9/2020 und endet mit Ablauf des 
Schuljahres 2023/ 2024. Die Vertragspartner entscheiden bis Ende Februar 2024, in 
welcher Form der Vertrag Fortgeführt werden soll. 



r 

Mich'el Eblrr 
Oberbürgermeister 

(2)Veränderungen der Vereinbarung müssen e.invernehmlich beschlossen werden 
und bedürfen der Schriftform. Dies gift auch für die Änderung/Aufhebung dieser 
Schriftfc rrnkjausel. 

(3)Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund im Sinne des 
§ 314 8GB kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unterAbwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnjsses bis zur vereinbarten 
Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

§ 10 Schlussbestjmmunen 

(1)Sollte eine der zuvor getroffenen Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestirnmungen nicht 
berührt. Die Parteien werden vielmehr eine neue Regelung vereinbaren, die dem mit der 
unwirksamen oder Lindurchführbaren Bestimmung Gewolltern am Nächster kommt. 
Entsprechendes gilt für die Schließung etwaiger Regelungsfticken. 

(2)Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung. 

Mainz, den 7'  Budenheim, en 2Ö ?ÖJi 

/1 /___\ / / '1 (1 

Steph 
Bürerm'ster /1/7 



Sehr geehrter Herr Merkator, 

(.X.) Mit Dank zurück 

(X ) Anlage; 2 Verträge 

1
4O-SchL!?l -i. 

. !JEL. 2ij14 
j ;-\::i 

...................................... 

GEMEINDE VERW ALTUNG B UDENHEP\4 

• 05253 ßucjenheini. Pötfch 1540 

Stadtverwaltung Mainz 
Dezernat IV 
Herrn Kurt Merkator 
Postfach 3620 

-. jju,5o iviaui 
iJiairI 

Beigeordneter Kurt rv;e1etc 
— s-- 

26. Nov, 201L1 

AlT
Z.d.L\. 

Toornin: 

Dienstgebud : Berflner Str. 2 

Auskunft ereift
55257 udenheim 

Zimmer-Nr 
Telefon_Durchlwahl 

Ihr Zeichen 

Ihr Schreiben V. :21.10,2014 
Aktenzeichen : 401202/28 

Budenheim 24. November 2014 

Fortführung der vertraglichen Regelungen für den Behleb und die Organisation der Lernieberg Grund- und Realschule plus Budenhejm/Majnz Mombach 

Mit freundlichen Grüßen 

Im suftrag 

Wdsjn'kj 

1 ff' 
'3, 

ö'Uflg5ejto 
Monia5Fr 735 - 1145 Uns 

O500r'L 13.00 - 0.00 Uhr 

Tololon 
00139/299.5 
11010 Durchnsahl 
llCIIut7.cn 

ToIfa0 Kont0 der Gerne ernane 
06 I39/2993o 51535 BudcnIiejnnr Valksb0nJz (OLZ 550 013 03) 

122579010 Mainzor Volksbank (IOLZ 551 900 00) 
E-Mail.Adesse' 
GCfl51IfldOudenhmrno1o1srrn Td  

33 JO.600Pos5roamI FrdflkfUr1fl5) (BLZ 500 100 00) 
140000325 Spsrknse kinlrsz (ISLZ 550.101 20) 



Zwischen 

der Stadt Mainz, 
vertreten durch OberbUrgerrnes Michael Eblirig 

und 

der Gemeinde Buden heim, 
vertreten durch Bflermejgter Rainer Becker 

wird folge-nde Rah rnenvereinbarung geschlossen 

1 Gemen Betrieb einer Realschule plus 
an den Standorten Budenheim und Mainz-Mombach 

Zur Sicherung der Vielfalt der schulischen Landschaft in ihrem
und der Erhaftung der schulischen und beruichen Chancengleichheit für ihre Kinder haben 

die Schuttrger Stadt Mainz und Gemeinde Budenheirn die Errichtung der gemeinsar 
Lenneberg Grund- und Realschule plus Budenheim/fainzN1ombach an den Standorten 
der damaligen GHS Budenheirn und der damaligen GHS Am Lemrnchen in Mainz-Mombacli 
zum Schuljahr 2009/2010 beantrat. Durch Organisationsveüung der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdireltion Außenste[[e Schulaufsicht, vorn 03.07.2009 wurde dem Antrag 
stagegeben und zum 01.08.2009 gemäß § 3 SchulstrukturEinfG i.V.m. § 91 Abs. 1 und 
§ 10 a SchuiG eine organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus in integrativer 
Form an den genannten Standorten errichtet, deren Trägerin die Gemeinde Budenheirn ist. 
Zugleich wurden die Hauptschule Budenheim sowie die Hauptschule »Am Lernrnchen" in 
Mainz-Mombach mit Wirkung zum 01.08.2009 aufgehoben und die Grundschule Mainz-
Mombach in eine eigenständige Grundschule in Trägerschaft der Stadt Mainz überführt. Die

vom 03.07.2009 enthält weitere organisatoric Regelungen, die 
der Gemeinde Budenheirn sowie der Stadt Mainz bekannt sind und auf die veniese wird. 

Zur näheren Ausgestaltung der Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der neu errichteten 
Realschule plus schlossen die Stadt Mainz und die Gemeinde Budenheim am 20.05.2009 
eine Rahmenverejnbarung ab. Diese wird durch die vorliegende Vereinbarung in vollem 
Umfang ersetzt. 

§ 2 Schulträgersft und Standorte der Realschule plus 

Schulträger für die gemeinsame Realschule plus, die an den im § 1 genannten Standorten 
betrieben wird, ist die Gemeinde Buden heim. 

§ 3 Form und Zügigkeft der Realschule plus 
und Standorte der einzelnen Klassen 

Die Schule wird als integrative Realschule plus mit Ganztagsschule in Angebotsform betrieben. 
Sie ist ausgericIte auf drei Züge. Am Standort Budenheim sind die Klassenstufen 5 — 7 der 
Realschule plus angesiedelt und am Standort Mainz-Mornbach die Klassenstufen 8 — 10. Auf 
die Angliederung einer Fachoberschule wird vorerst verzichtet. 



Mainz, den4t?2O14 

Michat Ebling 
Oberbürgermejser 
Stadt Mainz 

4 

(1)Die Grundschule M&nz-Mornbach wurde durch die Organisatjongverfgug vorn 
03.07.2009 aus der

Verbindung mit der Hauptschule „Am Lemmchen" 
herausgelöst und entsprechend des Beschlusses des Mainzer Stadtrates vorn 11.2.2009 ab 
dem Schuljahr 2009/2010 als eigenständige Grundschule in derTrägerscha der Stadt 
Mainz am bisherigen Standort Mainz-Mombach Am Lemmchen, weitergeführt. 

(2)Die Grundschule Budenheim ist organisatoric mit der Realschule plus verbunden. 

§ 5 Namensgebung 

Unter Beteiligung der schulischen Gremien und durch Beschluss der Gemeinderates 
Budanheim vorn 10.04.2013, sowie der Beschlussfassung ds Mainzer Stadtrates vorn 
11.09.2013 wurde der Name »Lenneberg Grund- und Realschule plus Budenheirn/Mainz 
Mornbach verliehen. 

§ 6 sonstige organisatorische und wirtschaftliche Regelungen 
zum Betrieb der gem&nsamen Realschule plus 

Zur Festlegung weiterer organisatorjscer und wirtschaftlicher Regelungen für den Betrieb 
der gerneinsamer Realschule plus wird eine gesonderte \/ereinbarung zwischen der Stadt 
Mainz und der Gemeinde Budenheirn geschlossen, 

§ 7 und Klärung bei Problemen 

Die Schulleitung der Realschule plus und die beiden Verwaltungen treffen sich in jedem 
Schuljahr mindestens einmal, um aktuelle Themen und anstehende Entscheidungen, 
die den 5chulbetrieb betreffen, zu erörtern. 

§ 8 Veränderungen der Vereinbarung 

Veränderungen der Vereinbarung müssen einvernehmlicj beschlossen werden und bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung/Aufhebung dieser Schriftforrnklausel 

Mainz, denZf.(12o14 

ii
(ii 

/ C(AA/ 4i1L  
'iner Becke' 
Bürgermeister! 
Gemeinde Buden heim 



Zwlch 

der Stadt Mainz, 
vertreten durch Oberbürgerms Michael Ebling 

und 

der Gemeinde Budenheirn, 
vertreten durch Bürgermeister Rainer Becker, 

wird folgende 
den Betrieb und die Organisation der gemeinsam 

Lenneberg Grund und Realschule plus Budenhejm/M&nz..Mombach 
regelnde Vereinbarung gesch lassen 

§ 1 Schu[trägerschaft 
Aufteilung der Realschule plus auf die Standorte und Zligigkeit 

Die Regelung der Schuiträgerschaft und die Aufteilung der Klassenstufen sowie die Zügigkeit 
der gerneinsarne Realschule plus ergeben sich aus § 2 und § 3 der RahmenvereinbarLing 
zwischen der Stadt Mainz und der Gemeinde Budenheim vom2-f1.2O14 

§ 2 Schulsekretarjate 

(1)An beiden Standorten bleiben die Schulsekretariate erhalten. 

(2)Die anfallenden Kosten für die personelle und technische Ausstattung des jeweiligen 
Sekretariats an den einzelnen Standorten werden von der Kommune getragen, der der 
Standort zuzurechnen ist. 

§ 3 Schulgebäude der Realschule plus: 
Betriebskosten/lnvestjtjonenlsanjerungen 

(l)Die bestehendeii
für die Schulgebäude in Mainz-Mombach und in 

Buden heim bleiben von diesem Vertrag unberührt. 

(2)Die Zahl der Räume und die Raumgrößen an den jeweiligen Standorten orientieren sich an 
den geltenden Schulbaurichtlinien des Landes. Zu Beginn eines jeden Schuljahres ist an 
den jeweiligen Standorten von den Schulleitungen und den Schulverwaltungen 
Einvernehmen über die Raumaufteilung zwischen der Realschule plus und den jeweiligen 
Grundschulen zu erzielen. 

(3)Die Kommunen übernehmen die jeweils an den Standorten anfallenden Betriebs-
und Bauunterhaltungskosten im von § 75 Abs. 2 SchuiG vorgesehenen Umfang; 
auch Schulsanierungen gehen zu Lasten der jeweiligen Kommune. 

(4)Über eventuell notwendig werdende Erweiterungs- und Ausbaurnaßnahmen wird in 
Abstimmung mit der ADD entschieden. 



§ 4 Ausstat ungsmftte(/Ler.. und Unterrichtsme 

(l)Dia Kommunen übernehmen die jeweils am Schulstandort anfallenden Ausstartungs 
notwendigkeiten und Lehr- und Unterrichtsmjttet im von 75 Abs. 2 SchuiG vorgesehenen 
Umfang nach dem jeweillgen vor Ort geltenden System. 

(2)Das Veahren zur Bearbeitung derAnträge auf LernmitteLfreflejtjjir wie in den 
gesetzlichen Regelungen des Landes vorgesehen, durch den Schuiträger der Realschule 
plus durchgeführt. 

5 Ganztagsbetrieb !Mittagsessensversorgg 

(1)0er Ganztagsbetrieb in Angebotsform wftd für die Klassen 5 bis 7 am Standort Budenhaim 
und für die Klassenstufen 8 bis 10 am Standort Mainz-Mornbach fortgefLihrt. 

(2)Dle vorhandene Mfttagsessensversorgung wird fortgeführt. Die Kosten für den Zuchus 
zum Mittagessen über den Elternantefl hinaus an den Caterer werden von der Kommune 
am jeweiligen Schulstandort übernommen. Dies gilt auch für die vorn Land vorgegebenen 
Regelungen für Sozial- und Härtefälle. 

§ 6 Schülerbeförderung 

Träger der Schüterbeförderung sind am Standort Realschule plus in Mainz-Mornbach die 
Stadt Mainz und am Schulstandort Budenheirn der Landkreis Mainz-Bingen 

§ 7 Versicherungen 

(1)Die Gemeinde Budenheirn führt als Schulträgerin die Beiträge zur gesetzlichen 
Unfallversicherung für alle Schülerinnen und Schüler der gemeinsamen Realschule plus 
ab und schließt eine Versicherung von Schüler5achsciden für alle Schülerinnen und 
Schüler ab. 

(2)Die Stadt Mainz erstattet der Gemeinde Buden heim die anfaUendej Beiträge für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die am Standort Mainz unterrichtet werden. 

8 und Klärung bei Problemen 

(1)Die Schulleitung der Realschule plus und die beiden Verwaltungen treffen sich in jedem 
Schuljahr mindestens einmal, um aktuelle Themen zu besprechen und anstehende 
Entscheidungen, die die Schulorganisation und den Schulbetrieb betreffen, zu erörtern. 

(2)Sotlte es zu Fragen, die im Rahmen des Vertrages auftauchen, zu keiner Einigung 

kommen, ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdjrektjon ADD), Abteilung Schulaufsjclit in 
Neustadt a. d. W. als Schlichtungsstelle anzurufen. 

§ 9 Laufzeit der Vereinbarung, Veränderungen der Vereinbarung und Kündigung 

(1)Das Vertragsverhij beginnt mit dem Schuljahr 2014/7015 und endet mit Ablauf des Schuljahres 2018/2019. Die Vertragspartner entscheiden bis Ende Februar 2019, in 
welcher Form der Vertrag fortgeführt werden soll. 



Rier Becker 
Bürgermeister 

(2)Vernderungen der Vereinbarung müssen etnvernehrnlich beschlossen werden 
und bedürfen der Schriftforrn. Dies gift auch für die Änderung/Aufhebung dieser 
Sch rifiform kla useL 

(3)Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund im Sinne des 
§ 314 BGB kündigen. Ein wichtiger Grund Liegt vor, wenn dem kündigenden Teil 
unter Berücksichtigung aller Umstande des Einzelfalls und unter Abwägung der 
beiderseitigen Lnteressen die Fortsetzung des

bis zurvereinbarten 
Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1)Soüte eine derzuvorgetroffenen Bestimmungen unwirksam oder undurchfOhtbar sein 
oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestjrnrnung nicht 
berührt. Die Parteien werden vielmehr eine neue Regelung vereinbaren, die dem mit der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung GewoLftern am Nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für die Schließung etvvaiger Regelungslücken 

(2)Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung. 

Mainz, den2014 

Michael .Eb Ii n g 
Oberbürgerm eister  

Buden heim, den 
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Daturn und Zeichen 
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Mein Zeichen, - Auzicunf erteilt 
Meine  Nachricht vorn TelefonlFax (pers6nlich) 
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Errichtung einer Grund- und Realschule plus Budenheim/ Mainz-Mombach zum 0LtS.2:.. 
und Aufhebung der Hauptschule in Budenheim und der Hauptschule Am Lemmob*: 
Mainz-Mombach mit Ablauf des 31.07.2009; 
Antrag vorn 05.11.2008 

Sehr gehrte Damen und Herren, 

mi o.g. Schreiben hat die GemeindeverwaitunQ Budenheirn gemeinsam mit der Stadtver 
Mainz die Errichtuna einer Realschule plus an Standorten Budenheim und Mainz- crn: 
tragt. 

Mit Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur vorn l5. 
Sie eine Errichtungsoption zur Weiterentwicklung als Realschule plus erhalten. 
Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens ist festzustellen, dass durch Erreichen der erfc 
Mindestschülerzahl ( 13 Abs. 2 SchuiG) die Option eingelöst wurde und die Vorausset;..:;.i.:: 
Errichtung der Realschule plus erfüllt sind. 

Bundesbank obIenz 570 015 13(B 570 000 00) 
Posbnk Köirj 343 65-501 (BLZ 370 100 50) 
Spp.rkasse Trier 251 63 (BLZ 585 501 30) 

esuchszeiten / teIeonische Erroic bk 
F'4o - Dc 9.00-12.00 UH . - c 
Fr 9.00-12.30 U 
Internet: v,'ww.SOzl.rin.cte 

Oraa-V. MZ dudenlieirr.doc 



Es 5 -geht deshalb folgende 

0 rqa nisatknsverfüu ng: 

1. Zur. 01.08.2009 (Benn des Schuahres 2009/2010) wird in den Gebäuden da 
un Hauptschule Budenheim und der Grund- und Hautschuie „Am Lernmchen' 
gsm. § 3 SchuistrukturEinfG (Artikel 7 des Landescesetzes zur Änderung der Scn; 
tur L V. m. § 91 Abs. 1 und 10 e SchulG eine organisatorisch verbundene Grund. 
Realschule plus inintegrativer Form errichtet, wobei die Realschule plus im Scu 
2009/2010 mit der Kiassenstufe 5 beginnt. In der heutigen Grund- und Hauptschu 
denheim werden die Klassen der Grundschule und die Kiassenstufen 5 - 7 de Resf 
ius angesiedelt, in der heutigen Hauptschule „Am Lemmchen" in Mainz-Mombaci-t 

Klassenstufen 8 - 10. 
2. Träcer der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus ist die Ge're•,; 

denheirn. 
3. Dieosten für Sachbedarf, Verwaltungs- und Hilfspersonai regeln sich nach § 7. 

§ 75 .Abs.2 SchuiG. 
4. Die Schülerbeförderung richtet sich nach § 69 SchulG. 
5. Die Schule führt bis zur Entscheidung des Schulträgers gern. § 91.Abs.L Schu 

zeichnung Grund- und Realschule plus Budenheim/Mainz-Mornbach. 
6. Die Schule ist Ganztagsschule in Angebotsiorm. 
7. Weiterhin wird mii Ende des Schuljahres 2008/2009, dem Ablauf des 31 .07.2009. 

nlsatjnscne Verbindung der Grund wie Hauptsciute Am Lernmchen Ir' Me"':-
aufgehoben. 

8. Die Grundschule Mainz-Mornbach wird mit Beginn des Schuljahres 2009;.20 
01.08.2009, als eigenständie Grundschule geführt. Die Schulträgerschaft verbie 
Stadt Mainz. 

Gleichzeitig ergeht aufgrund § 3 Abs. 1 und Abs.3 SchulstrukturEinfG i.V.m. § 91 AiS.2 
mit Zustimmung der Gemeindeverwaltung Budenheim und der Stadtverwaltung Mainz 
Durchführung der geseIichen Beteiligungsverfahren folgende weitere 

OranisationsverfüQunq:  

1. M Ablauf des 31.07.2009 werden die Hauptschule Budenheirn und die Ha.: 
'Am Lemmchen" in Mainz-Mombach aufgehoben. 

2. Die Klassenstufen 6 bis 10 der aufgehobenen Hauptschulen werden ab dem 
als abschlussbezogene Klassen der Realschule plus weitergeführt. 

ii. 

Fü die Errichtung einer organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule ous 
Standorzen Budenherm una Mainz-Mombacn kann nacn Durchfunrung des Anmeoeve - 
und unter Würdigung der Voten der zu beteiligenden Gremien ein entsprechendes 
Bedürfnis anerkannt und somit dem Antrag stattgegeben werden. Zur Errichtung der Re 
olus sind zeitgieich die Hauptschule Budenheim und die Hauptschule ‚Am Lemm" 
Mainz-Mombach aufzuheben. 



Rechtsbeh&fsbeehrunQ 

Gegen. diesen Bescheid kann innerha'b eines Monats nach Bekanntgabe Widerspru 
den. Der 'Mderspruch ist bei der Aufsichts- und Dienst1eisturgsdirektion, AußensteUa 
FredrhEbeStraße 14, €7433 Neustadt a.d. Weinstraße. schriftlichoder zur 
eQen.. 

Mit freundHehen Grüßen 

in Vertretung 

Hans Bckrnann 
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Stadtverwaltung Mainz 
Dezernat JV 
Herrn Kurt Merkator 
Postfach 3620 
55026 Mainz i— 

i3eigE3cDrdr1eter Kurt Merkaor 
Stsidtver\,vaJturg iViariz 

2 6 Nov, 2014 
'ejrn lt'J 

LJiIET 
AntwortEntwjsrf R Z.d.A, 
Tirmin: 

Dienstgebaude : Berliner Str. 3 

Auskunft erteilt
55257 Budenheim 

Zimmer-Nr 
TeIefonDurchvJah, 

Ihr Zeichen 
Ihr Schreiben V. :21.10,2014 
Aktenzeichen : 401202/28 

Budenheim 24. November 2014 

Fortführung der vertraglichen Regdungen für den Betrieb und die Organisation der 
Lenneberg Grund und Realschule plus BudenheimjMajnz Mombach 

Sehr geehrter Herr Merkator, 

(.X.) Mit Dank zurück 

(X) Anlage: 2 Vertrage 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

1 
Wos:jnkj 

Inungazaiten Talofon Telefax
Koritan dar Gn1njndokasso Onuf'Frcug 7.30. 1.45 Uhr 06139/299-0 06139/299-3m

(1312 550 0)3 03) 3.00 - 13.00 Uhr l3rte Durchwt)
vosrjrnr (I3LZ 55 900 00) 

Gearjndo OUflimOI019T,oancIdo 

12] 30-605 rasi5iraj Finhrunj)I (OLZ 300 10065) 
10000225 SparIassn i4airr(ßL7. 550 50) 20) 



Zwischen 

der Stadt Mainz, 
vertreten durch Oberbürgen'neister Michael EbUng 

wi d 

der Gemeinde Buden heim, 
vertreten durch Bürgermeister Rainer Becker 

wird folgende Rah menvereinbawng geschlosea 

§ 1 einer Realschule plus 
an den Standorten Budenheim und Mainz-Mornbach 

Zur Sicherung der Vielfalt der schulischen Landschaft in ihrem Zuständigkejtsbjc und 
der Erhaltung der schulischen und beruflichen Chancengleichheit für ihre Kinder haben 
die Schuiträger Stadt Mainz und Gemeinde Budenheirn die Errichtung der gemeinsamen 
Lenneberg Grund- und Realschule plus Budenheim/Majn-Jofllbach an den Standorten 
der damaligen GHS Budenheirn und der damaligen GHS Am Lemrnchen in Mainz-Mombach 
zum Schuljahr 2009/2010 beantragt. Durch Organisationsveg

derAufsjchts. und 
DienstleistungsdirelKtjon Außenstelle Schulaufsicht, vom 03.07.2009 wurde dem Antrag 
stattgegeben und zum 01.08.2009 gemäß § 3 SchulstrukturEjnfG i.V.m. § 91 Abs. 1 und 
§ 10 a SchuiG eine organisatorjsc verbundene Grund- und Realschule plus in integrativer 
Form an den genannten Standorten errichtet, deren Trägerin die Gemeinde Budenheim ist. 
Zugteich wurden die Hauptschule Budenheim Sowie die Hauptschule „Am Lemmchen" in 
Mainz.Mombach mit Wirkung zum 01.08.2009 aufgehoben und die Grundschule Mainz-
Mombach in eine eigenständige Grundschule in Trägerschaft der Stadt Mainz überführt. 
Die Organisatjonsverfgg vom 03.07.2009 enthält weitere organisatorisc Regelungen, die 
der Gemeinde Budenhejm sowie der Stadt Mainz bekannt sind und auf die veviesen wird, 

Zur näheren Ausgestaltung der Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der neu errichteten 
Realschule plus schlossen die Stadt Mainz und die Gemeinde Budenheirn am 20.05.2009 
eine Rahrnenvereinbrg ab. Diese wird durch die vorliegende Vereinbarung in vollem 
Umfang ersetzt. 

§ 2 Schulträgerschaft und Standorte der Realschule plus 

Schulträger für die gemeinsame Realschule plus, die an den im § 1 genannten Standorten 
betrieben wird, ist die Gemeinde Buderiheim. 

§ 3 Form und Zügigkeft der Realschule plus 
und Standorte der einzelnen Klassen 

Die Schule wird als integrative Realschule plus mit Ganztagsschuie in Angebotsform betrieben. 
Sie ist ausgerichtet auf drei Züge. Am Standort Budenheim sind die Klassenstufen 5 7 der 
Realschule plus angesiedelt und am Standort Mainz-Mombach die Klassenstufen 8 — 10. Auf 
die Angtiederung einer Fachoberschule wird vorerst verzichtet. 



§ 4 Grundschu 

(1)DFe Grundsclule Mainz-Mombach wurde durch die Organisationsverfügug vom 03.07.2009 
aus der organisatorjsche Verbindung mit der Hauptschule Am Lernrnchen" 

herausgetöst und entsprechend des Beschlusses des Mainzer Stadtrates vorn 11.2.2009 ab 
dem Schuljahr 2009/2010 als eigenständige Grundschule in der Trägerschaft der Stadt 
Mainz am bisherigen Standort Mainz-Mornbach Am Lernmchen, weitergeführt. 

(2)Die Grundschule Budenheim ist organisatorisch mit der Realschule plus verbunden. 

§ 5 Namensgebung 

Unter Beteiligung der schLihischen Gremien und durch Beschluss der Gemeinderates 

Budenheim vom 10.04.2013 Sowie der Beschlussfassung des Mainzer Stadtrates vorn 
11.09.2013 wurde der Name „Lenneberg Grund- und Realschule plus Budenheim/fairz 
Mornbach verliehen. 

§ 6 sonstige organigatorj und Wirtschaftliche Regelungen 
zum Betrieb der gemeinsam Realschule plus 

Zur Festlegung weiterer organisatorjg
und wirtschaftlicher Regelungen für den Betrieb der

Realschule plus wird eine gesonderte Vereinbarung zwischen der Stadt 
Mainz und der Gemeinde Budenheirn geschEos 

§ 7 und Klärung bei Problemen 

Die Schufleitung der Realschule plus und die beiden Vealtungen treffen sich in jedem 
Schuljahr mindestens einmal, um aktuelle Themen und anstehende Entscheidungen, 
die den Schulbetrieb betreffen, zu erörtern. 

§ 8 Veränderungen der Vereinbarung 

Veränderingen der Vereinbarung müssen einvernehrnhich beschlossen werden und bedürfen 
der Schriftforrn. Dies gilt auch für die Anderung/Aufhebng dieser Schriftforrnklauseh 

Mainz, den'foi4 - 
va,nL, den 4.(.?7o14 

 

Michael Ebling
iner Becker! Oberbürgermeise

Bürgermejsr Stadt Mainz
Gemeinde Budenheim 



Zwischen 

der Stadt Mainz, 
vertreten durch Überbirgermejt Michael EbUng 

und 

der Gemeinde Buden heim, 
vertreten durch Bürgermeister Rainer Becker, 

wird folgende 
den Betrieb und die Organisation der gemeinsam 

Lenneberg Grund- und Realschule plus Budenhejm/Majn7MQmbach 
regelnde Vereinbarung geschtossn 

§ 1 Schuiträgerscha, 
AufteUung der Realschule plus auf die Standorte und Zügigkeit 

Die Regelung der Schultrgerschaft und die Aufteilung der Klassenstufen sowie die Zügigkeit 
der gerneinsam Realschule plus ergeben sich aus § 2 und § 3 der Rahmenvereinbarung 
zwischen der Stadt Mainz und der Gemeinde Budenheirn vorn 2f.t.2oi4 

§ 2 Schu!sekretariate 

(1)An beiden Standorten bleiben die Schulsekretariate erhalten. 

(2)Die anfallenden Kosten für die personelle und technische Ausstaung des jeweiligen 

Sekretariats an den einzelnen Standorten werden von der Kommune getragen, der der 
Standort zuzurechnen ist. 

§ 3 Schulgebäude der Realschule plus: 
Betriebskosten/lnvestftionen/sanjerungen 

(1)Die bestehenden
für die Schulgebäu in Mainz-Mombach und in 

Budenheirn bleiben von diesem \/ertrag unberührt. 

(2)Die Zahl der Räume und die Raumgräßen an den jeweiligen Standorten orientieren sich an 
den geltenden Schuibaurichtlinien des Landes. Zu Beginn eines jeden Schuljahres ist an 
den jeweiligen Standorten von den Schutleitungen und den SchulverNaltunen 
Einvernehmen über die Raumaufteilung zwischen der Realschule plus und den jeweiligen 
Grundschulen zu erzielen. 

(3)Die Kommunen übernehmen die jeweils an den Standorten anfallenden Betriebs-
und Bauunterhaltungsl<o5tpn im von § 75 Abs. 2 SchulG vorgesehenen Umfang; 
auch Schulsanierungen gehen zu Lasten derjeweiugen Kommune. 

(4)Über eventuell notwendig werdende Eieiterungs. und Ausbaumaßnahmen wird in 
Abstimmung mit derADD entschieden. 



§ 4 Ausstat ungsmittei/L.. und Unterrjchtsmit 
(1)Die 

Kommunen übernehmer die jeweils am Schuistand«rt anfallenden Ausstattungs 
novendigkejten und Lehr- und Unterrichtste[ im von § 75 Abs. 2 SchuiG vorgesehen1 
Umfang nach dem jeweiligen vor Ort geltenden System. 

(2)Das Veahren zur Bearhaftung derAnträge auf Lernrnittelfre[heit wird, wie in den 
gesetzlichen Regelungen des Landes vorgesehen, durch den Schultrger der Re&schula 
plus durchgeführt. 

§ 5 Ganztagsberj / Mittagsessensversorgug 

(1)Der Ganztagsbetrjeb in Angebotsforrn wird für die Klassen 5 bis 7 am Standort Buden heim 
und für die Klassenstufen 8 bis 10 am Standort Mainz-Mornbach fortgeführt. 

(2) Die vorhandene Miagsessensversargj1 wird fort.gefüh. Die Kosten für den Zuschuss 
zum Mittagessen über den Elternanteil hinaus an den Caterer werden von der Kommune 
am jeweiligen Schulstandort übernommen. Dies gilt auch für die vom Land vorgegebenen 
Regelungen für Sozial- und Härtefälle. 

§ 6 Schülerbeförderung 

Träger der SchülerbeförderLing sind am Standort Realschule plus in Mainz-Mombach die 
Stadt Mainz und am Schulstandort Budenheim der Landkreis Mainz-Bingen. 

§ 7 Versicherungen 

(1)Die Gemeinde Budenheim führt als Schulträgerjn die Beiträge zur gesetzijc 
Unfallversicherung für alle Schülerinnen und Schüler der gemeinsamen Realschule plus 
ab und schließt eine Versicherung von Schülersachschäden für alle Schülerinnen und Schüler ab. 

(2)Die Stadt Mainz erstattet der Gemeinde Budenheim die anfallenden Beiträge für 
diejenigen Schülerinnen und Schüler, die am Standort Mainz unterrichtet werden. 

8
und Klärung bei Problemen 

(i)Die Schulleitung der Realschu[ plus und die beiden Venivaltungen treffen sich in jedem 
Schuljahr mindestens einmal, um aktuelle Themen zu besprechen und anstehende 
Entscheidungen, die die Schuiorganisai011 und den Schulbetrieb betreffen, zu erörtern. 

(2)Sotfte es zu Fragen, die im Rahmen des Vertrages auftauchen, zu keiner Einigung 
kommen, ist die Aufs ichts- und

ADD), Abteilung Schulaufsicht in Neustadt a. d. IN. als Schlichtungsstelle anzurufen. 

§ 9 Laufeit der Vereinbarung, Veränderungen der Vereinbarung und Kündigung 

(1)Das Vertragsvehlj5 beginnt mit dem Schuljahr 2014/7015 und endet mit Ablauf des Schuljahres 2018/2019. Die Vertragspartner entscheiden  bis Ende Februar 2019, in welcher Form der Vertrag fortgeführt werden soll. 



Mainz, den,2O14 

/ 

Michael .Ebling 
Oberburgermejs 

/ 

Rirer Becker 
Bürgermeister 

(2
)Verändertuien der Vereinbarung müssen einverflehmlich beschlossen werden 
und bedürfen der Schriftform. Dies gi lt auch für die ÄnderungJAufheg dieser 
5 c h riftfo rm klausel. 

(3)Beide V ragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund im Sinne des 
§ 314 SGB kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 

Abwägung der beiderseitigen interessen die Fortsetzung des
bis zur vereinbarten 

Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrjs nicht zugemu werden kann. 

§ 10 Schhissbestimrnungen 

(l)Sotlte 
eine der zuvor getroffenen Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmng nicht 
berührt. Die Paeien werden vielmehr eine neue Regelung vereinbaren die dem mit der 
unwirksamen oder undurchführbarei Bestimmung Gewolftem am Nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für die Schließung etwaiger Regelungslücken 

(2)jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung. 

Budenheim, den 



GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich : 2 
Bearbeiter : Schumann 
Aktenzeichen 

Datum : 28.10.2024 

Drucksachen-Nr.:  Ok 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Bau- und Betriebskostenübernahme für Kita-Betrieb der Ev. Kita Buden-
zauber durch die Gemeinde Budenheim 

Beratungsfolge: 
Gremium: 
SKS 

TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja! nein 
Gremium: 
GR 

TOP: 

T 

Sitzungstermin: 
cc o 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig . 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 

Beschlussvorschlaq: 

Dem von der Ev. Kirchengemeinde Budenheim am 15.10.2024 übermittelten Vertrags-
entwurf zur Übernahme von Bau- und Betriebskosten der Ev. Kindertagesstätte Buden-
zauber wird nicht zugestimmt. 

Beqründunq: 

Aktuell betreibt die Evangelische Kirchengemeinde Budenheim eine Kindertagesstätte 
in Budenheim mit drei Gruppen und 75 Kindern. Auf Basis eines Beschlusses der Kir-
chensynode vom 12.02.2022 ist die Ev. Kirchengemeinde verpflichtet, Baulasten samt 
Bauunterhaltungslasten an die „zuständige Kommune" zu übertragen. In der „zuständi-
gen Kommune" sieht sie die Gemeinde Budenheim. Binnen mehrerer Treffen zu diesem 
Thema im Rathaus der Gemeinde Budenheim wurden die Kirchenvertreter davon in 
Kenntnis gesetzt, dass nicht die Gemeinde Budenheim, sondern der örtliche Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe, welcher beim Kreis Mainz-Bingen ansässig ist, für sie in Ei-
nanzierungsfragen der richtige Ansprechpartner ist. 
Dies ergibt sich aus dem § 5 (2) des Rheinland-pfä!zischen Landesgesetz über die Er-
ziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertages-
pflege (KiTaG), wonach der Träger der Einrichtung (die Ev. Kirchengemeinde) bereit 
und in der Lage sein muss, eine bedarfsgerechte und geeignete Einrichtung zu schaffen 
und eine angemessene Eigenleistung zu erbringen. Der § 27 (2) KiTaG konkretisiert 
dies weiter, denn hiernach hat sich der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
(Kreis Mainz-Bingen) entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines 
ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an der Aufbringung der notwendi-
gen Kosten zu beteiligen. 

1 



trr inz 
(Bürgermeister) 

Am 06.05.2024 wurde Herrn Horst Meffert, Referent des Gemeinde- und Städtebunds, 
ein erster in dieselbe Richtung zielender Vertragsentwurf der Ev. Kirchengemeinde 
übermittelt und um Einschätzung der vorgeschlagenen Regelungen gebeten. 

Seine Einschätzung übermittelte er am 11.05.2024 und ist nachfolgend auszugsweise 
dargestellt: 

„Grundsätzlich ist die Gemeinde überhaupt nicht verpflichtet, einem freien Träger Geld 
für dessen Kosten zu erstatten. In fremde Steine ist das noch einmal eine besondere 

ifl. Qualitat. 

Der freie Träger hat ein sog. Erstzugriffsrecht und muss dann aber nach § 4 SGB VIII 
eine geeignete Einrichtung selbstständig errichten und betreiben. Das KiTaG RLP gibt 
den freien Trägern hier einen Refinanzierungsanspruch gegenüber dem örtlichen Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe — das ist der Landkreis. 

Nach diesen Regelungen ist somit keine Unterstützung zu leisten, wenn eine solche 
geleistet werden soll oder wird, ist das immer eine politische Entscheidung vor Ort und 
ist eine freiwillige Leistung." 

Mit Blick auf die seit Jahren angespannte Haushaltssituation der Gemeinde Budenheim 
rät die Verwaltung davon ab, zusätzliche erhebliche freiwillige Leistungen zu beschlie-
ßen und diesen Vertrag zu unterzeichnen. 

Herr Schumann Frau Melcher 
(Sachbearbeitung) (Fachbereichsleitu ng) 
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§ 5 - Trägerschaft 

Amtliche Abkürzung: 

Fassung vom: 

Gültig ab: 

Dokumenttyp: 

Quelle: 

Gliederungs-Nr: 

KiTaG 

03.09.2019 

01.07.2021 

Gesetz 

216-7 

Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung 

von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

(KiTaG) 

Vom 3. September 2019 

§5 

Trägerschaft 

(1) Kindertagesbetreuung als Leistung der Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wert-

orientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen. Um die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts zu er-

leichtern, hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf eine bedarfsgerechte Vielfalt von Trägern hinzuwirken. 

(2) Der Träger der Einrichtung muss bereit und in der Lage sein, eine bedarfsgerechte und geeignete Einrichtung zu schaffen( 

eine  angemessene Eigenleistung zu erbringen. Die kommunalen Spitzenverbände schließen mit den Kirchen und Religionsge-

meinschaften des öffentlichen Rechts und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 

eine Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb und Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die angemessene Eigenleistung 

der Träger, die die Grundlage flur Vereinbarungen auf örtlicher Ebene bildet. 

(3) Der Träger der Einrichtung ist flur die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der 

Tagesemrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er 

soll den Zugang zu Fortbildung und Fachberatung sicherstellen. 

(4) Findet sich kein Träger der freien Jugendhilfe für eine im Bedarfsplan vorgesehene Tageseinrichtung, ist die Übernahme der 

Trägerschaft Aufgabe der Gemeinde als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Die Aufgabe kann auch erfüllt werden, wenn die 

Trägerschaft von der Verbandsgemeinde oder einem Zweckverband übernommen wird. 

(5) Werden von Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen, die keine anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sind, Tagesein-

richtungen errichtet, um ihren Bedarf an einer standortgebundenen Tagesbetreuung für die Kinder ihrer Angehörigen und Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter zu decken, können sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-

hilfe Förderung wie eine im Bedarfsplan ausgewiesene Tageseinrichtung erhalten. Dies gilt nur, soweit dieser dadurch an anderer 

Stelle von im Bedarfsplan vorgesehenen Maßnahmen entlastet wird. Werden Plätze an Kinder mit einem Wohnsitz in Rheinland-

Pfalz außerhalb des Jugendamtsbezirks vergeben, so kann der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe beim Land Zuweisun-

gen zur Erstattung der von ihm anteilig getragenen Personalkosten beantragen. 

8 Fußnoten 

Verkündet als Artikel 1 des Landesgesetzes über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 

in Tageseinnchtungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunftsgesetz) vom 3. September 2019 (GVBl. S. 213) 

https://www.landesrecht.rlp.cie/bsrp/documentlrKTagstGRp2o1gpp5 1/2 
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§ 27 - Leistung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 

Amtliche Abkürzung: 

Fassung vom: 

Gültig ab: 

Dokumenttyp: 

Quelle: 

Gliederungs-Nr: 

KiTaG 

03.09.2019 

01.07.2021 

Gesetz 

216-7 

Landesgesetz über die Erziehung, Bildung und Betreuung 

von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 

(KiTaG) 

Vom 3. September 2019" 

§27 

Leistung des örtlichen Trägers der öffentlichen 

Jugendhilfe 

(1) Die Personalkosten, die durch Zuweisungen des Landes gemäß Abs. 2, Elternbeiträge gemäß §.2  Abs. 2 und Eigenleis- 

tungen des Trägers der Tageseinrichtung gemäß § Abs. 2 nicht gedeckt sind, werden durch Zuwendungen des örtlichen Trägers 

der öffentlichen Jugendhilfe ausgeglichen. 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat sich entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines aus- 

reichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen. 

(3) Die im Einzugsbereich einer Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen zur Deckung der Kosten des örtlichen Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe beitragen. Bei einer Beteiligung werden eigene Aufwendungen der Gemeinden für Kindertagesbetreuung 

angerechnet. 

(4) Werden Kinder in einer Tageseinrichtung betreut, die nicht im Bezirk des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe liegt, 

in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, so kann der aufnehmende örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe von 

dem des gewöhnlichen Aufenthalts einen Ausgleich verlangen. 

Ei Fußnoten 

Verkündet als Artikel 1 des Landesgesetzes über die Weiterentwicklung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern 

in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTa-Zukunfisgesetz) vom 3. September 2019 (GVBI. S. 213) 

Ei Redaktionelle Hinweise 

Fundstelle: GVB1. 2019, 213 

https://www.landesrecht.rlp.de/bsrpldocument/jlr-KTagStGRP2O1  9pP27 1/1 
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Anlage 
GR vom 

zur Niederschrift 
Drucksachen-Nr. : 

Betr.: Änderung der Benutzungsordnung für die Kindertagesstätten der 
Gemeinde Budenheim ab dem neuen KiTa-Jahr 2024/2025 

Beratungsfolge: 
Gremium: 
SKS 

TOP: Sitzungstermin: 
25.09.2024 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: > nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja/nein 
Gremium: 
GR 

TOP: Sitzungstermin: 
05.02.2025 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
ja: nein: Enih.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 
Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: 

einstimmig 
ja: nein: Enth.: 

abschließende 
Entscheidung: 

ja / nein 

Beschlussvorschlaq:  

1. Der neuen Benutzungsordnung für die Kindertagesstätten der Gemeinde Budenheim 
ab dem neuen KiTa-Jahr 2024/2025 wird nach § 24 (2) Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (Gern 0) zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die beschlossene Benutzungsordnung für die 
Kindertagesstätten der Gemeinde Budenheim i. S. d. § 24 (3) GemO in geeigneter 
Weise bekannt zu machen. 

Beqründunq:  

Aktuell betreibt die Gemeinde Budenheim zwei Kindertagesstätten und eine Kinderkrip-
pe in eigener Trägerschaft auf Basis von zwei veralteten und unterschiedlichen Benut-
zungsordnungen. Die nun zu beschließende Benutzungsordnung führt diese beiden 
unter Berücksichtigung von geänderten gesetzlichen Vorgaben zu einer zusammen. Die 
Elternausschüsse der Kindertagesstätten waren im Vorfeld der Beschlussfassung ZU 

beteiligen. 



Kindertagesstättenordnung für die gemeindlichen Kindertagesstätten 

der Gemeinde Budenheim vom 25.09.2024 

Auf Basis des § 5 (4) Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz (KiTaG) obliegt der Gemeinde 

Budenheim die Trägerschaft für die im Kindertagesstättenbedarfsplan vorgesehenen 

Kindertagesstätten in der Gemeinde Budenheirn als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 

soweit sich kein Träger der freien Jugendhilfe findet. Die ordnungsgemäße 

Aufgabenerledigung und den Betrieb ihrer Kindertagesstätten als öffentliche Einrichtungen 

regelt die Gemeinde Budenheim durch diese Benutzungsordnung. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Budenheim hat in seiner Sitzung am  

folgende Kindertagesstättenordnung für ihre gemeindlichen Kindertagesstätten beschlossen: 

§ 1 Träger 

(1) Die Gemeinde Budenheim ist Trägerin der gemeindlichen Kindertagesstätten (Kitas) und 

unterhält für die Kinder ihrer Einwohner gemäß der Kindertagesstättenbedarfsplanung des 

Landkreises Mainz-Bingen Kindertagesstätten als öffentliche Einrichtung. 

(2) Die Trägerin hat die Gesamtverantwortung für die Einrichtung und den Betrieb der 

Kindertagesstätten. Sie schafft unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Regelungen die 

personellen und sachlichen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben dieser 

Kindertagesstätten. 

(3) Die Trägerin und die Mitarbeitenden sowie die Sorgeberechtigten der zu betreuenden 

Kinder arbeiten partnerschaftlich zusammen. 

(4) Die Arbeit in den kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Budenheim richtet sich 

nach dieser Kindertagesstättenordnung, den bestehenden Dienstanweisungen für die 

Mitarbeiter/Innen sowie den gesetzlichen Regelungen des Sozialgesetzbuches „5GB" (Achtes 

Buch), dem Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, dem 

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz, nach den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 

des Landes Rheinland-Pfalz sowie nach den ergänzenden Ausführungsbestimmungen. 

§ 2 Aufgaben 

(1) Die Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des zu betreuenden Kindes fördern 

und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch 

differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes 

anregen. Zudem soll seine Gemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteiligungen 

möglichst ausgeglichen werden. Hierzu ist die Beobachtung und Dokumentation der 

kindlichen Entwicklungsprozesse unter Beachtung der trägerspezifischen Konzeption und des 

Datenschutzes erforderlich. Diese stellen zugleich die Grundlage für Entwicklungsgespräche 

mit den Sorgeberechtigten dar. 



(2) Die Tagesbetreuung von Kindern soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien 

orientieren. Kindertagesstätten sollen mit den Sorgeberechtigten bei der Erziehung des Kindes 

zusammenarbeiten und mit ihnen erzieherische Probleme und Bedürfnisse des Kindes 

erörtern. Sie sollen auf die Inanspruchnahme notwendiger Hilfen hinwirken. Auch in Fällen 'ion 

Vernachlässigung, Misshandlungen oder sexuellem Missbrauch von Kindern arbeiten die 

Kindertagesstätten mit dem Jugendamt und sonstigen geeigneten Stellen vertrauensvoll 
zu sa rn me n. 

(3) Die Kindertagesstätten haben zudem die Aufgabe, bei der Früherkennung von 

Entwicklungsrückständen und Behinderungen mitzuwirken. Für die gemeinsame Erziehung 

von Kindern mit Beeinträchtigungen und nichtbeeinträchtigter Kinder soll eine ausreichende 

Anzahl geeigneter Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten vorhanden sein. Diese Plätze 

sollen auch im Sinne des § 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter 

Menschen so 'iveit wie möglich barrierefrei gestaltet sein. 

(4) Die Förderung in den Einrichtungen nimmt auf die durch die Herkunft bedingten 

unterschiedlichen sozialen, kulturellen und religiösen Gegebenheiten Rücksicht. 

§ 3 Übergang zur Grundschule 

(1) Unter Mitwirkung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Kindertagesstätten in 

dem Jahr, welches der Schulpflicht unmittelbar vorausgeht, möglichst von allen Kindern 

besucht werden. 

(2) In diesem letzten Kindertagesstättenjahr wird nach Maßgabe der jeweiligen Konzeption 

insbesondere der Übergang zur Grundschule vorbereitet und über die allgemeine Förderung 

nach § 2 hinaus die Sprachentwicklung beobachtet und durch gezielte Bildungsangebote 

gefördert. 

(3) Die Kindertagesstätten arbeiten mit der Grundschule informativ und zur Abstimmung der 

jeweiligen Bildungskonzepte zusammen. Hierzu werden geeignete Kooperationsformen, wie 

die Bildung von Arbeitsgemeinschaften oder die Hospitationen sowie die gemeinsame 

Fortbildung, angestrebt. 

§ 4 Aufnahme 

(1) In die Kindertagesstätten werden Kinder ab dem ersten Lebensjahr (ausschließlich in der 

Krippe ab der 8. Woche) bis zum Beginn der Schulpflicht aufgenommen. 

(2) Die Aufnahme der l<inder erfolgt nach den Grundsätzen der sozialen (Geschwisterkinder) 

und pädagogischen Dringlichkeit. Über die Aufnahme entscheidet die jeweilige Kita-Leitung. 

(3) Die Sorgeberechtgten verpflichten sich zur Mitwirkung ihre Kinder bei der Eingewöhnung 

gemäß den in der Einrichtung geltenden Vorgaben zu unterstützen. 



(4) Folgende schriftliche Unterlagen sind bis zum Tag der Aufnahme der Kita-Leitung 
vorzulegen: 

a) der Anmeldebogen, 

b) der von beiden Sorgeberechhgten unterzeichnete Vertrag über die Aufnahme und Besuch 
der Kindertagesstätte, 

c) die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates zum Einzug des Eltern- Lind Mittagessens-/ 

\/erpflegu ngsbeitrages 

d) eine ärztliche Bestätigung, nicht älter als eine Woche, ist zum ersten Kita-Tag vorzulegen, 

aus der hervorgeht, dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist, so dass keine 

Einwände gegen die Aufnahme des Kindes bestehen, 

e) einen Nachweis über den Masernimpfschutz, 

f) eine Erklärung der Sorgeberechtigten über die Meldepflicht von übertragbaren Krankheiten, 

wenn diese in der Familie auftreten, 

g) bei Alleinerziehenden einen Auszug aus dem Sorgeregister, 

h) eine Urkunde über die gemeinsame elterliche Sorge nach § 1626 a Bürgerliches Gesetzbuch 

i) die von den Sorgeberechtigten unterzeichnete Verpflichtungserklärung über da5 Abholen 

und Bringen des Kindes und 

j) weitere Einverständniserklärungen, wie z. B. die Einwilligung zur Zeckenenti:ernung  durch 

Kita-Personal 

(5) Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist beschränkt auf die in der Betriebserlaubnis gern. 

§ 45 SGB VIII festgelegte maximale Anzahl und Art der Betreuungsplätze. 

(6) Liegt die Zahl der Anmeldungen über der Zahl der freigegebenen Plätze, so erfolgt die 

Aufnahme der Kinder nach den Grundsätzen der sozialen und pädagogischen Dringlichkeit im 

Einzelfall, insbesondere unter Beachtung der nachfolgenden Prioritätskriterien: 

Teilzeit- und GanztagspItze: 

a) Es werden grundsätzlich nur Kinder aus dem im für die Gemeinde Budenheim zugewiesenen 

Einzugs- und Planungsbereich des Kindertagesstättenbedarfsplanes des Landkreises Mainz-

Bingen aufgenommen. 

b) Kinder nach dem Lebensalter 

c) Kinder von berufstätigen, alleinerziehenden Sorgeberechtigten oder l<inder von 

Sorgeberechtigten, welche beide berufstätig sind, haben Anspruch auf einen Ganztagsplatz. 

Gleiches gilt für Sorgeberechtigte, die sich in einer beruflichen Ausbildung / Studium befinden 

oder an einer Maßnahme zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt in Sinne des SGB II 



teilnehmen. Der Anspruch auf einen Ganztagsplatz entfällt, wenn die Berufstätigkeit endet, 

oder die Maßnahme auf Wiedereingliederung ohne eine sich anschließende Beschäftigung 

abgeschlossen ist. Übergangszeiten bei kurzfristiger Arbeitslosigkeit sind zu berücksichtigen. 

d) Kinder, die einen besonderen familienergänzenden Erziehungs- und Förderbedarf 

benötigen, welcher sich z. B. aus der Zuweisung des Kreisjugendamtes ergeben könnte. 

Vorgenannte Kriterien für die Platzvergabe sind der Kita-Leitung mittels amtlicher 

Bescheinigungen, wie z. B. einer Kopie des Arbeitsvertrages nachzuweisen. 

§ 5 Mitarbeitende der Kindertagesstätten 

Die Aufgaben des Kita-Personals leiten sich aus dieser l<indertagesstättenordnung ab. Die Kita-

Leitung obliegt der bestellten Leitung. In deren Abwesenheit übernimmt die Stellvertretung 

die Leitungsfunktion. DieTrägerin stellt das Personal nach der gültigen Fachkräftevereinbarung 

für Kindertagesstätten ein. 

§ 6 Besuch der Einrichtung, Öffnungs- und Schließzeiten 

(1) Um dem Fördergedanken des Kindes Rechnung zu tragen soll das Kind die Kindertagesstätte 

regelmäßig besuchen. 

(2) Die Kindertagesstätten sind regelmäßig von Montag bis Freitag, mit Ausnahme der 

gesetzlichen Feiertage und der Ferienzeiten geöffnet. Die regelmäßigen täglichen 

Öffnungszeiten und die Schließzeiten werden durch Aushang in der Einrichtung bekannt 

gemacht. Die Ferientermine werden nach Anhörung des Elternausschusses von der Trägerin 

im Einvernehmen mit der Kita-Leitung festgelegt und dem Elternausschuss schriftlich 

mitgeteilt. 

(3) Muss die Einrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass, z. B. infolge einer 

Erkrankung, dienstlicher Verhinderung, zur Vermeidung der Übertragung von ansteckenden 

Krankheiten, betrieblicher Mängel oder Streik geschlossen bleiben, werden die 

Sorgeberechtigten rechtzeitig hierüber mittels Notfallplan unterrichtet. 

(4) Die Sorgeberechtigten werden gebeten, die Kinder auf Basis des geschlossenen 

Betreuungsvertrags regelmäßig in die Kita zu bringen und pünktlich von dieser wieder 

abzuholen. 

(5) Sollte Ihr Kind z. B. infolge von Krankheit nicht am Kita-Angebot teilnehmen können, so sind 

Sie verpflichtet, uns diese Fehlzeiten umgehend mitzuteilen. Diese Mitteilung kann persönlich, 

telefonisch oder schriftlich erfolgen. 

(6) Für Kinder welche sich im Eingewöhnungsprozess befinden können besondere Absprachen 

getroffen werden. 

(7) Die Sorgeberechtigten haben die Möglichkeit Sprechzeiten mit der Kita- oder 

Gruppenleiturig zu vereinbaren. 



§ 7 Kleidung, spezielle Regelungen und Foto-/Videoaufnahmen 

(1) Die Kinder sollen für den Besuch der l<indertagesstätte Kleidung tragen, die zum Spielen in 

der Gruppe und auf dem Außengeläncle geeignet ist. 

(2) Über weitere dem ZWeCk entsprechende Kleidung, wie Turn-, Mal- und Matschkleidung 

oder Zweitschuhe und ähnliche werden die Sorgeberechtigten vorn Kita-Personal der 

jeweiligen Gruppe informiert. 

(3) Die Sorgeberechtigten sind aufgefordert \Nechselwäsche für ihre Kinder in ausreichender 

Verfügbarkeit in der Kindertagesstätte zu hinterlegen. Wir regen an auch die hierzu benötigten 

Pflegemittel, wie \J'/indeln, Öl oder Cremes für die \/ersorgung Ihrer Kinder bereitzustellen. 

(4) Für die Darstellung der pädagogischen Arbeit und zur Entwicklungsdokumentation können 

Fotos, Video- und Tonaufnahmen von den Kindern in der Kindertagesstätte erstellt und 

ausgehangen oder an Elternabenden gezeigt werden. Bei geplanter Veröffentlichung solcher 

Materialien außerhalb der Einrichtung werden die einzelnen Kinder und deren 

Sorgeberechtigte vorher um Erlaubnis gefragt. 

§ 8 Aufsichtspflicht 

(1) Während den Öffnungszeiten der Kindertagesstätten sind grundsätzlich die pädagogisch 

tätigen Betreuungskräfte für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. Die Aufsichtspflicht 

erstreckt sich auf die Zeit des Aufenthalts der Kinder in den Kindertagesstätten einschließlich 

der Zeiten, in denen sie zusammen mit den Betreuungskräften Ausflüge, Spaziergänge, 

Besichtigungen oder ähnliches unternehmen. 

(2) Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die Betreuungskraft in 

der Einrichtung und endet mit der Übergabe des Kindes in die Obhut eines Sorgeberechtigten. 

(3) Auf dem Weg zur Kindertagesstätte sowie auf dem Heimweg obliegt die Aufsichtspflicht 

alleine den Sorgeberechtigten. Dem Übergang in den jeweils anderen Aufsichtspflichtbereich 

ist besondere Aufmerksamkeit ZLI widmen. 

(4) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z. B. Feste oder ähnliches) sind die Sorgeberechtigten 

aufsichtspflichtig, sofern vorher keine anderslautende Absprache über die Wahrnehmung der 

Aufsichtspflicht getroffen wurde. 

(5) Andere Personen, außer den Sorgeberechtigten, dürfen nur mit deren schriftlichen 

Erlaubnis Kinder von den Kindertagesstätten abholen. 



§ 9 Krankheitsfälle, Medikamentenabgabe 

(1) Bei Erkältungskrankheiten, dem Auftreten von Hautausschlägen, Halsschmerzen, 

Erbrechen, Durchfall oder Fieber ist den Kindern die Teilnahme am Betreuungs- und 

Förderangebot in den Kindertagesstätten untersagt. 

(2) Bei der Erkrankung eines Kindes oder eines in dessen Familiengerneinschaft lebenden 

Familienmitgliedes an einer Krankheit im Sinne des § 34 nfektionsschutzgesetz (z. B. 

Kopfläuse, Keuchhusten, \Nindpocken, Diphterie, Masern, u. a.) ist die Kita-Leitung 

schnellstmöglich, d.h. bis spätestens an dem von der Erkrankung Kenntnis erlangten folgenden 

Tag zu informieren. Der Besuch der Kindertagesstätte ist in diesem Falle ausgeschlossen. 

(3) Für Meldepflichten und Wiederzulassungsrichtlinien nach ansteckenden l<rankheiten gibt 

es bundesweite Regelungen (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen — lnfektionsschutzgesetz — sowie die 

Wiederzulassungsrichtlinie des Robert-Koch-Instituts). Bei Erkältungskrankheiten, Auftreten 

von Hautausschlägen, Halsschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder Fieber sind die Kinder 

zuhause zu betreuen. Es gilt die Regel, Kinder müssen 24 Stunden fleber- und symptomfrei 

sein, um die Kindertageseinrichtung wieder besuchen zu dürfen. 

(4) Medikamente werden von den pädagogischen Fachkräften in den Kindertagesstätten 

grundsätzlich nicht verabreicht. In besonderen Ausnahmefällen kann unter Vorlage einer 

ärztlichen Bescheinigung unter Angabe der Dauer und Dosierung hiervon abgewichen werden. 

Eine Haftungsübernahme für mögliche Fehidosierungen und hierdurch entstehende Schäden 

werden sowohl für das Kita-Personal als auch für den Einrichtungsträger ausgeschlossen. 

(5) Sollte bei einem Kind eine Zecke oder ein Fremdkörper wie z. 8. ein Holzsplitter oder eine 

Glasscherbe entdeckt werden, wird diese von den pädagogischen Fachkräften der 

Kindertagesstätte unverzüglich entfernt und die Stelle gekennzeichnet, um eine Übertragung 

von Krankheiten oder Entzündungen weitestgehend zu vermeiden. Die Sorgeberechtigten 

werden über diesen Vorgang informiert. Ihnen wird empfohlen das Kind im Nachgang einem 

Arzt vorzustellen, damit die Stelle untersucht werden kann. 

(6) Der Kita-Leitung obliegt im Einzelfall die Entscheidung mit Blick auf das vorliegende 

Krankheitsbild, ob das Kind an dem Betreuungs- und Förderangebot in der Kindertagesstätte 

teilhaben kann, und sie darf den Besuch eines kranken Kindes untersagen. 

§ 10 Versicherung 

(1) Die in den Kindertagesstätten betreuten Kinder sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a des 

Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB) gesetzlich gegen Unfall versichert, d.h. die Kinder 

sind während des gesamten Zeitraums der Betreuung versichert, also etwa beim Spielen, 

Essen und Trinken oder Schlafen. Dies gilt ebenfalls bei Ausflügen oder dem 

gemeinsamen Besuch von offiziellen Veranstaltungen, die von der Kindertagesstätte 

organisiert worden sind. Dieser Unfallversicherungsschutz greift auch auf dem Weg von und 

zu der Betreuung. 



(2) Die Leistungen der Unfallversicherung umfassen lediglich Personenschäderi, nicht jedoch 
Sachschäden oder Schmerzensgeld. 

(3) Sämtliche Unfälle, die auf dem Weg zur oder von der Kindertagesstätte weg eintreten, sind 
der Kita-.Leitung unverzüglich zu melden, damit diese die Schadensregulierung einleiten kann. 

(4) Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechselung von persönlichen Gegenständen 

des Kindes, wie z. B. Kleidung, Brillen, Spiel- und Wertgegenständen wird keine Haftung 

übernommen. Es wird empfohlen, die persönlichen Sachen eines Kindes mit dessen Namen zu 
versehen. 

(5) Für Schäden, die ein Kind einem Dritten oder einer Sache zufügt, können auch die 

Sorgeberechtigten in Haftung genommen werden. Insofern wird den Sorgepflichtigen 

empfohlen, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschließen. 

§ 11 Abmeldung, Kündigung, Ausschluss 

(1) Eine Abmeldung eines Kindes vom Betreuungs- und Förderangebot kann nur mit einer 

Frist von zwei Wochen zum Monatsende erfolgen. Die Abmeldung muss bis zum 15. eines 

jeden Monats der Kindertageseinrichtung schriftlich vorliegen. 

(2) Von Abs. 1 abweichende Regelungen für Kinder die in die Schule wechseln und das 

Betreuungs- und Förderangebot der Kindertagesstätten nicht bis zum Ende des Kita-Jahres 

nutzen, sind gesondert mit der Kita-Leitung zu vereinbaren. 

(3) Für Kinder, die in die Schule aufgenommen werden und bis zum Ende des Kita-Jahres das 

Betreuungs- und Förderangebot der Kindertagesstätte nutzen, erübrigt sich die schriftliche 

Abmeldung. 

(4) Ein Kind kann vom weiteren Besuch der Kindertagesstätte mit einer vierwöchigen Frist zum 

Monatsende insbesondere dann ausgeschlossen werden, wenn 

- das Kind die Einrichtung über einen zusammenhängenden Zeitraum von länger als vier 

Wochen unentschuldigt nicht mehr besucht hat und der Platz dringend anderweitig 

benötigt wird, 

- das Kind besonderer Hilfen oder pädagogischer und erzieherischer Betreuung bedarf, 

die von den pädagogischen Fachkräften in der Kindertagesstätte trotz erheblicher 

Bemühungen nicht geleistet werden kann, 

- das Kind Verhaltensmuster einer massiven Selbst- oder Fremdgefährdung zeigt, die 

unter Ausschöpfung der pädagogischen Möglichkeiten der Fachkräfte nicht abgestellt 

werden können, 

- der zu entrichtende Eltern- oder Mittagessens- und Verpfiegungsbeitrag für drei 

aufeinanderfolgende Monate nicht entrichtet wurde, 



- eine mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit der Sorgeberechtigten mit den für 

das Kind verantwortlichen pädagogischen Fachkräften besteht, 

- die Sorgeberechtigten die in dieser Satzung aufgeführten Pflichten wiederholt nicht 
beachten und 

- wenn die Einrichtung geschlossen wird. 

(5) Bei drohendem Ausschluss aus einer Kindertageseinrichtung vereinbart die 

Einrichtungsleitung mit den Personensorgeberechtigten einen Gesprächstermin, zu dem 

schriftlich eingeladen wird. Nehmen die Personensorgeberechtigten einen entsprechenden 

Termin unentschuldigt nicht wahr, so wird ein zweites Gespräch vereinbart. Findet auch dieses 

Gespräch durch Verschulden der Personensorgeberecht-igten nicht statt, wird der 

Betreuungsvertrag auch ohne solches Gespräch gekündigt und der Platz neu vergeben. 

§ 12 Elternbeitrge 

(1) Für den Besuch der Kindertagesstätten werden zur anteiligen Deckung der Personalkosten 

Elternbeiträge auf Basis des § 26 Abs. 2 und 3 KiTaG erhoben. 

(2) Elternbeiträge sind grundsätzlich in vollen Monatsbeiträgen auch während den urlaubs-

und betriebsbedingten Schließtagen der Kindertagesstätten, Schließzeiten aus besonderem 

Anlass (z. B. wegen höherer Gewalt oder Streik) sowie für Fehltage der Kinder zu entrichten. 

Der Elternbeitrag wird ab dem Monat der Aufnahme bis zu dem Monat bevor das Kind das 

zweite Lebensjahr vollendet, fällig. Der Monat in dem der 2. Geburtstag des Kindes liegt ist 
bereits beitragsfrei. Erfolgt die Aufnahme in die Einrichtung ab dem 25. eines Monats wird der 

Elternbeitrag erstmals im Folgemonat fällig. 

(3) Vorn Elternbeitrag befreit sind gemäß § 26 Abs. 1 KiTaG alle Kinder ab dem vollendeten 

zweiten Lebensjahr. Die Beitragsbefreiung gilt grundsätzlich auch, wenn ein Kind dieser 

Altersgruppe eine Kinderkrippe besucht. 

(4) Für Kinder unter zwei Jahren und Schulkinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, ist ein 

Elternbeitrag zu entrichten, der vom monatlichen Einkommen der Eltern einschließlich 

Kindergeld und Unterhaltszahlungen abhängig ist und vom Kreis Mainz-Bingen in Form einer 
Elternbeitragstabelle differenziert festgesetzt wird. 

(5) Ferien- und Schließzeiten der Einrichtung sowie die Eingewöhnungsphase sind ebenfalls 

beitragspflichtig. Bei längeren Kur- oder Krankenhausaufenthalten ist der Beitrag zur 
Freihaltung des Kita-Platzes durchgängig zu zahlen. 

(6) Zusätzlich zum Elternbeitrag wird auf Basis des § 26 Abs. 4 KiTaG für das Mittagessen und 

Verpflegung der Kinder in den Tageseinrichtungen ein Essensbeitrag erhoben. Für die 

Abmeldung gilt die in § 11 Abs. 1 Satz 1 genannte Frist. Sie ist schriftlich der Kita-Leitung zu 

übergeben. Die Beiträge werden auf einen vollen bzw. halben Monat berechnet, abhängig von 
dem Aufnahme- und Abgangsdatum. 



(7) Für Kinder im letzten Kita-Jahr, welche in die Grundschule wechseln, werden im letzten 

Monat des Kita-Jahres keine Mittagessen- oder Verpfiegungsbeiträge erhoben. 

(8) Eine anteilmäßige Kürzung bzw. Rückerstattung der Beiträge infolge vorübergehender 

Schließung der Kindertagesstätten wegen höherer Gewalt oder Streik erfolgt nicht. 

(9) Auskünfte über die jeweils gültigen Elternbeiträge und Höhe der Essensgeldbeiträge 
können von der Kita-Leitung eingeholt werden. 

§ 13 Zusammenarbeit 

(1) Zum Wohle des Kindes verpflichten sich die Kindertagesstätten und die Sorgeberechtigten 

im Rahmen des Betreuungsverhältnisses erziehungspartnerschaftlich zusammenzuarbeiten. 

(2) In einem mindestens jährlich stattfindenden Gespräch werden die pädagogischen 

Fachkräfte der Kindertagesstätten mit den Sorgeberechtigten in einem persönlichen Gespräch 

die aktuelle Entwicklungssituation der Kinder darstellen und etwaige in diesem 

Zusammenhang stehende Fragen und Probleme besprechen. 

(3) Über jedes dieser Gespräche wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt und den 

Sorgeberechtigten zur Unterschrift vorgelegt sowie diesen im Nachgang auf Wunsch eine 

Kopie des Protokolls ausgehändigt. Die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten 

und die Sorgeberechtigten verpflichten sich, wertschätzend und höflich miteinander zum 

Wohle der Kinder zusammenzuarbeiten. 

(4) Eine Zusammenarbeit besteht zudem zwischen den Kindertagesstätten und dem Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt des Kreises Mainz-Bingen). Ein Schutzkonzept auf der 

Grundlage des § 8 a SGB VIII ist Teil der einrichtungsbezogenen Konzeption. 

§ 14 Elternausschuss 

Die Elternvertretung richtet sich nach dem jeweils gültigen Kindertagesstättengesetz 

Rheinland-Pfalz und den hierzu ergangenen Verordnungen und Richtlinien. Diese können bei 

der Kita-Leitung eingesehen werden. Alle Unterlagen werden den jeweiligen 

Elternausschüssen in digitaler Form zur Verfügung gestellt. 

§ 15 Verbindlichkeit / gemeinsame Übereinkunft 

Die vorliegende Kindertagesstättenordnung wird den Sorgeberechtigten ausgehändigt. Mit 
dem von den Sorgeberechtigen unterzeichneten Betreuungsvertrag des Kindes erkennen diese 

die jeweils aktuelle Kindertagesstättenordnung als verbindlich an und begründen somit das 

Betreuungsvertragsverhältnis mit der Gemeinde Budenheim, der Trägerin der gemeindlichen 

Kindertagesstätten. 



§ 16 Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung tritt am XX.XX.XXXX in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Kindertagesstättenordnungen für den naturnahen Kindergarten „Wunderwald" vom 

28.05.2014 und die für die Kinderkrippe „Wichtelhaus" und Kita „Kunterbunt" vom 13.07.2005 
außer Kraft. 

Gemeinde Budenheim, XX.XX.XXXX 

Stephan Hinz 

Bürgermeister 
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Das Ausschussmitglied Frau Harifinger erkundigt sich zur Deutung des Wortes 
„wiederholt" im § 11 (4), sechster Spiegeistrich. Hierauf entwickelt sich eine rege 
Diskussion. Auf Antrag des Ausschussmitglieds Herrn Koch ist diese Deutungsfrage 
juristisch prüfen zu lassen. Sollte die Prüfung ergeben, dass das Wort nicht 
ausschließlich als „zweifach auszulegen ist, erhält dieser Absatz die Zustimmung der 
Ausschussrnitglieder. Dem Antrag wird 

einvernehmlich zugestimmt. 

Die Verwaltungsvorlage (Anlage 2 n.i.0) wird sodann mit den vorgenannten 
Änderungen vom SKS-AUSSChLISS einstimmig angenommen; keine abschließende 
Beschlussfassung. 

Top 2: Verschiedenes 

Flüchtlinqsauschalen und Containerlösung:  

Das Ausschussmitglied Herr Koch bittet um Information zu der Höhe der die Gemeinde 
Budenheim in 2024 voraussichtlich erreichenden Flüchtlingspauschalen und über den 
Stand der Container-.Lösung, von der ihm Frau Biniek berichtet habe und welche im 
Zuge des Abbaus der Holzhäuser in Ingelheim notwendig wird. 

Der Vorsitzende informiert die Ausschussmitglieder darüber, dass der Kreis Mainz-
Bingen das ehemalige Objekt „Rotkäppchen" für die nun zu verteilenden Flüchtlinge 
angemietet habe. Bis April 2024 rechnet er damit, dass der Gemeinde Budenheim ca. 
50 Personen insbesondere aus der Ukraine zugewiesen werden. Mit dem Rhein-Nahe-
Nahverkehrsverbund (RNN) sei die Kreisverwaltung Mainz-Bingen im Gespräch eine 
Bushaltestelle einzurichten. Die Versorgung der im „Rotkäppchen unterzubringenden 
Flüchtlinge sei auch über die Anbindung an Heidesheim gesichert. In Budenheim 
selbst werden aktuell vier in der Römerstraße liegende Wohnungen für diesen Zweck 
renoviert. Herr Koch bittet diesen Punkt auf die nächste Tagesordnung des SKS-
Ausschusses zu setzen. 

Rückfrage zur Einladung der heutigen Sitzunq des SKS-Ausschusses 

Das Ausschussrnitglied Frau Dr. Försch merkt an, dass die Einladung zunächst für den 
18. September erfolgte und kurz darauf wieder abgesagt wurde. Zudem wurde mit 
einer sehr kurzen viertägigen Frist erneut eingeladen. Sie merkt an, dass dieses 
chaotische Einladungsprozedere für Berufstätige nur schwer vereinbar ist und bittet 
künftig verstärkt auf diese Personengruppe Rücksicht zu nehmen. Der 
Ausschussvorsitzende weist auf die unterbliebene Veröffentlichung der Sitzung am 18. 
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3. Wiederholtes Verhalten - beck-online https://beck-online,beck.de/printlCurrentDoc?vpath=bjbdata%5Cko 

BetrVG § 1 04 Linck Ascheid/Preis/ Rn. 12 
Entfernung Schmidt, 
betriebsstörender Kündigungsrecht 
Arbeitnehmer 7. Auflage 2024 

3. Wiederholtes Verhalten 

Der Wortlaut des § 104 — „wiederholt" — lässt einen einmaligen 12 
Verstoß eines Arbeitnehmers gegen Gesetze oder die 
Grundsätze des § 75 für einen Entlassungs- oder 
Versetzungsantrag nicht ausreichen. Demnach müssen 
mindestens zwei Verstöße vorgelegen haben. Wegen des 
eindeutigen Gesetzeswortlauts genügt ein einmaliger Verstoß 
nicht, selbst wenn es sich um einen besonders 
schwerwiegenden gehandelt hat (so aber LKK/Dahm § 104 Rn. 
7; wie hier KR/Rinck BetrVG § 104 Rn. 17; Fitting § 104 Rn. 7; 
ErfK/Kania BetrVG § 104 Rn. 3; GK-BetrVG/Raab § 104 Rn. 9; in 
diesem Sinne offenbar auch BAG 16.11 .2004 — 1 ABR 48/03, AP 
BetrVG 1972 § 99 Einstellung Nr. 44). Nicht erforderlich ist, dass 
zwischen diesen Verstößen ein zeitlicher und/oder sachlicher 
Zusammenhang bestanden oder dass es sich um gleiche oder 
gleichartige Verstöße gehandelt hat (KR/Rinck BetrVG § 1 04 Rn. 
17). 

Zitiervorschläge: 

Ascheid/Preis/Schmjdt/Linck BetrVG § 104 Rn. 12 

Ascheid/Preis/Schmidt/Linck, 7. Aufl. 2024, BetrVG § 1 04 Rn. 1 2 

© Verlag  C.H.BECK oHG 2024  
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GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Büroleitung 
Bearbeiter 
Aktenzeichen 

Datum 

Drucksachen-Nr. 

Herr Henn 
021-10. 00 1 

04.12.2024 

- 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vorn 05.02.2025 

Unterrichtung des Gemeinderates gern. § 16 Abs. 4 GemO über die am 25.11.2024 
durchgeführte Einwohnerversammlung 

Beratungsfolge:  

Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: abschließend 
GR 05.02.2025 KENNTNISNAHME ja 

Beschlussvorschlaq: 

Von der Niederschrift über die am 25.11.2024 durchgeführte Einwohnerversammlung 
wird gern. §16 Abs. 4 GemO Kenntnis genommen. 

Stellunqnahrne der Kämmerei: nicht erforderlich 

11W, 
(Sachbearbeiter! (Büroleiter) 
Sachgebietsleiter) 

(Bür.rm- .ter 

F :\A1 1 \Einwolinerversamml ung\Einwohnerversammlung 2024\BV Unterrichtung GR 
05.02.2025.doc 



Gemeindeverwaltung 
Büroleitung Budenheirn, den 26.11.2024 
Az.: 021-10.001  

Niederschrift 

über die Einwohnerversammlung vom 25.11.2024, 19.00 Uhr, in der Mensa der Grund-
und Realschule plus Budenheim / Mainz-Mombach 

Tagesordnunq[Themen:  

Themen: 

1. Bericht des Bürgermeisters 

2. Haushaltssituation 

3. Geschäftsbericht Geschäftsführer Wohnungsbaugesellschaft 

4. Geschäftsbericht Vorstand Gemeindewerke 

5. Verschiedenes 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:  

von der Verwaltung:  

Bürgermeister Hinz, 
Erster Beigeordneter Gräf, 
Beigeordnete Kolter, 
Büroleiter - Herr Henn - (Schriftführer), 
Fach bereichsleiter 1 — Herr Seel 
Fachbereichsleiterin 2 — Frau Melcher -‚ 
Vorstand der Gemeindewerke - Herren Grieser und Weil, 
Fachbereichsleiter 3 — Herr Kapp -‚ 
Geschäftsführer Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH — Herr Molczyk - 
Fachbereich 1 — Herren Hartmann und Spiliner -‚ 
Mitglieder des Gemeinderates sowie 

ca. 50 Einwohner/innen 

Zu TOP 1:  
Bericht des Bürgermeisters 

Bürgermeister Hinz begrüßt die Anwesenden und dankt allen Ehrenamtlichen für die im 
zurück liegenden Jahr geleistete wertvolle Arbeit für die Allgemeinheit. Sodann informiert 
er einleitend über den Zweck und die Zielsetzung der heutigen, auf der Grundlage der 
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Gerneindeordnung durchzuführenden Einwohnerversammlung und stellt anhand einer 
Beamer-Präsentajion (siehe Anlage 1 n.i.O.) die wesentlichsten Projekte sowie Ereignisse 
in der Gemeinde dar (u.a. 2.te Anbindungsbrücke, Glasfaserausbau. Stromausfall, Sanie-
rung K49, Feuerwehr, Telecash, Online-Terrninvergabe, Streaming GR-Sitzungen ab 
2025, zukünftige Nutzung Schloss Waldthausen u.v.m.) 

Im Anschluss an die Ausführungen des Bürgermeisters berichtet Fachbereichsleiterin 2 
der Gemeindeverwaltung — Frau Melcher — über den Digitalpakt Schule, die Sanierung 
und Aufstockung der KiTa Kunterbunt sowie die Angebote des Seniorentreifs (siehe Anla-
ge 1 n.i.O.). 

Zu TOP 2:  
G ru n dste u e rrefo rm 

Fachbereichsleiter 1 der Gemeindeverwaltung — Herr Seel — berichtet ausführlich anhand 
einer Beamer-Präsentatton (siehe Anlage 1 n.i.O.) über den aktuellen Sachstand zur 
Grundsteuerreform. 
Dabei geht er insbesondere auf die sich zum Jahresbeginn 2025 hin ergebenden Ände-
rung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie das Erfordernis, die Hebesätze für das 
nächste Jahr bis zum 31.12.2024 neu festlegen zu müssen, ein. 
Abschließend stellt er das weitere Verwaltungsverfahren zur künftigen Grundsteuererhe-
bung dar und macht deutlich, dass die Gemeinde Budenheim momentan keine gestaffel-
ten Hebesätze bei der Grundsteuer B festsetzen kann, weil der Gesetzentwurf der Regie-
rungsfraktionen im Mainzer Landtag frühestens zum Jahresende zur Beratung eingebracht 
wird. 

Bürgermeister Hinz dankt Herrn Seel für seine Berichterstattung und erteilt Herrn Molczyk 
ZU TOP 3 das Wort. 

Zu TOP 3:  
Wohnungsbau - Bericht des Geschäftsführers - 

Der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft - Herr Molczyk — berichtet unterstützt 
durch eine Beamer-Präsentation (siehe Anlage 1 n.i.O.) ausführlich über die wesentlichen, 
die Wohnungsbau betreffenden Themen des zurückliegenden sowie des kommenden Jah-
res. Dabei geht er insbesondere auf die Projekte Heidesheimer Straße 79, das Facility 
Management für die Gemeinde sowie die Mietpreisentwicklung ein. Ferner berichtet er 
über bevorstehende Modernisierungsmaßnahmen (Römer Str. 51-55) und die damit ver-
bLindenen Herausforderungen (sinkende Fördermöglichkeiten seitens des Gesetzgebers). 

Sodann dankt Bürgermeister Hinz Herrn Molczyk für seine Berichterstattung und erteilt 
den Vorständen der Gemeindewerke - Herren Grieser und Weil - zu TOP 4 das Wort. 

Zu TOP 4:  
Geschäftsbericht Vorstand Gemeindewerke 

Der \!orstand der Gemeindewerke — Herr Weil — informiert die Einwohnerinnen und Ein-
wohner über die wesentlichen Themen der Gemeindewerke anhand einer Beamer-
Präsentation (siehe Anlage 2 n.i3O,). Auf den Strompreis, die Gründung der eCharge Bu- 
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denheirn GmbH, die LED Straßenbeleuchtung, den Photovoltaik-Ausbau und die betrüge-
rischen Handlungen mit Zählerablesekarten geht er dabei insbesondere ein. 

Herr Grieser — Vorstandssprecher der Gemeindewerke — berichtet sodann über die techni-
schen Maßnahmen und Projekte. U.a. sind dies das Abwasser- Purnpwerk Haderau, die 
Baurnaßnahme 2.te Anbindungsbrcicke, der Stromausfall am 19.06.2024 sowie die techni-
schen Maßnahmen im kommenden Jahr. 

Im Anschluss an die o. g. Berichterstattungen ruft Bürgermeister Hinz den Tagespunkt 5 
auf. 

Zu TOP 5:  
Verschiedenes 

a) Illegale Müllentsorgung 

Bürgermeister Hinz berichtet über die umfängliche Um'iveltverschmutzung durch illegal 
abgelagerten Müll sowie des damit verbundenen immensen Aufwands und Kosten für 
dessen Beseitigung. Er appelliert an die Bevölkerung zu Mithilfe bei der Ermittlung der 
Verursacher. 

Sodann gibt er allen Anwesenden die Möglichkeit Fragen zu den Gemeindethemen zu 
stellen. 

b) Einspruchsfrist Bodenbehandlungsanlage 

Herr Martin May ergreift das Wort und ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf Einwen-
dungen gegen die Bodenbehandlungsanlage einzulegen. Die Frist hierfür laufe noch bis 
zum 05.12.2024. In seinen emotional aufgeladenen Ausführungen macht er seine strikte 
Ablehnung gegen das Vorhaben, die Träger und Verantwortlichen rund um das Bauprojekt 
sowie die Gemeinderatsmitgliecler, die die Maßnahme beschlossen hatten, kund und ruft 
eindringlich zur Gegenwehr auf. 

Nach dem Verbleib der Unterschriftsliste erkundigt er sich. Des Weiteren berichtet er über 
die Abholzung von hunderten Bäumen auf dem Dyckerhoffgelände. 

Bürgermeister Hinz geht kurz auf die Ausführungen ein und zeigt sich empört über die aus 
seiner Sicht Aufwiegelung der Bürgerschaft durch Herrn May. 

c) Gebühren ÖPNV 

Herr Diethelm Schwandner verdeutlicht anhand eines Fahrtkostenpreises vom Frankfurter 
Flughafen nach Budenheim (6,30 EUR) die unverhältnismäßig hohen Entgelte, die ein 
Fahrgast für eine Fahrt von Budenheim nach Mombach aufbringen muss. 

Bürgermeister Hinz führt dazu aus, dass er diesbezüglich bereits mit RNN und MVG in 
Kontakt stehe und die sog. „Wabe 23", die für die hohe Preisgestaltung Ursache ist, über-
arbeitet werden soll. Darüber hinaus haben die Budenheimer beginnend ab dem 
07.12.2024 die Möglichkeit an einem Samstag im Monat für 0 EURO (Null-EURO-Ticket) 
nach Mainz zu fahren. Dieser Vertrag laufe zunächst bis Juli 2025. 
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d) Problem lage Binger Straße 

Herr Frank Fillinger meldet sich zu WorL 

Unter Bezugnahme auf seinen bereits im Vorjahr in der Einwohnerversarnmlung gestellten 
Appell berichtet er, dass bislang in der Sache aus seiner Sicht nichts passiert sei. Das von 
hrn geforderte gemeinsame Gespräch mit allen Beteiligten (u.a. Polizei) fand nicht statt. 
Einzig Frau Kerstin Dotzer habe sich dem Anliegen angenommen. Er betont, dass es sich 
bei dem Anliegen nicht um ein einzig ihn betreffendes Problem handele, es vielmehr ein 
generelles Problem in Budenheim sei. 

Die Bürgerbeauftragte des Landes habe er kontaktiert. Aus deren Beantwortung zitiert er 
die aus seiner Sicht unpassenden und unbefriedigende Einschätzung der tatsächlichen 
Situation. Es gehe nicht um ihn allein, sondern um Vandalisrnus, Sachbeschädigungen, 
kriminelle Handlungen, Beleidigung und Bedrohung. Er frage sich, woher die Bürgerbeauf-
trage die Aussagen erhalte, auf deren Grundlage ihre Stellungnahme beruhe. 

Er fordert weiterhin nach dem von ihm bereits verlangten „Gemeinsamen Tisch" zur Lö-
sung des Problems. 

Einzelne Ereignisse und Anzeigen werden sodann von ihm detailliert aufgezählt. 

Bürgermeister Hinz berichtet, dass ihm von den einzelnen Vorgängen und Anzeigen nichts 
bekannt sei. Verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt, der Polizei sowie ihm persön-
lich, seien in diesem Jahr ergebnislos durchgeführt worden. Der Versuch, die Polizei an 
den vorgeschlagenen gemeinsamen Tisch zu holen, scheiterte. 
Zur weiteren Bearbeitung des Problems fehlen ihm die Lösungen. 

e) Waldsporthalle 

Herr Alexander Lang erkundigt sich nach dem Sachstand der Sanierung der Waldsporthal-
le. 

Der Bürgermeister berichtet hierzu, dass zur Zeit eine Machbarkeitsstudie erstellt werde. 

0 Sperrung Brücke K49 

Herr Michael Walker berichtet über einen zunehmenden Schwerlastverkehr (40 Tonner) 
durch das Ortsgebiet. Die Verkehrsinsel am Ortseingang (Sportplatz) sei vermutlich zu 
klein. 

Bürgermeister Hinz macht deutlich, dass die Polizei um verstärkte Kontrolle des fließen-
den Verkehrs aufgefordert wurde. Die Beschilderung, die dem Landesbetrieb Mobilität un-
terliegt, werde optimiert. 

g) Problemlage Budenheim 

Herr Ambros Dotzer informiert bezüglich der von Herrn Fillinger (siehe oben) dargestellten 
Problemlage, dass in Bodenheim die Einberufung eines gemeinsamen Tischs zu Stande 
kam und als ein Ergebnis hieraus ein eigener Wachschutz installiert wurde. 
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g) Ampelanlage Parkallee 

Herr Matthias Viviani regt an, die im Betreff genannte Arnpelanlage neu einzurichten. Bei 
Umschaltung sollten Fußgänger früher Grünes Licht anstelle der Autofahrer erhalten. 

Bürgermeister Hinz berichtet, dass dies bereits an den Landesbetrieb Mobilität weiterge-
ben wurde. 

h) Sachstand REWE 

Herr Dietheim Schwandner erkundigt sich nach dem Sachstand zum Einkaufsmarkt RE-
WE. 

Bürgermeister Hinz informiert, dass REWE sich momentan in einem Rechtsstreit mit der 
ADD und der SGD bezüglich der zulässigen Verkaufsfläche befinde. 

i) Poststraße 

Die in der Poststraße wohnende Frau Mengel fragt nach dem Erfordernis des dort ver-
hängten absoluten Halteverbots. 

j) Umgang mit Wortbeiträgeri 

Frau Hofmann beschwert sich über die nach Ihrer Meinung unpassende Reaktion des 
Bürgermeisters auf den Wortbeitrag von Herrn May (siehe oben Punkt b). 

k) Jahresabschlüsse der Gemeindewerke 

Herr Manfred Roloff richtet sich an die Gemeindewerke und fragt nach dem Stand der Jah-
resabschlüsse. 

Vorstand Weil berichtet hierzu, dass der Jahresabschluss 2021 abgeschlossen und ge-
prüft sei. 

Herr Roloff verdeutlicht, dass nach seiner Auffassung der Jahresabschluss 2021 rechts- 
wirksam noch nicht abgeschlossen werde könne, da noch offene Rechtspositionen zu klä-
ren sind. 

1) Bodenbehandlungsanlage 

Frau Wagner erkundigt sich nach den Konsequenzen für aktuelle, bereits initiierte Eingriffe 
des Bauträgers in das Bebauungsplangebiet vor Erhalt einer Baugenehmigung. 

Fachbereichsleiter 3 — Herr Kapp — berichtet, dass die Baugenehmigung bereits vorliege. 
Die Genehmigung nach BlmSchG stehe noch aus. Das bedeute, dass gebaut werden 
könne. Ein Betrieb der Anlage sei allerdings noch nicht zulässig. 
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m) Erdarbeiten auf dem Dyckerhoffgelände 

Frau Mezger befürchtet erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die momen-
tanen Erdarbeiten auf dem Dyckerhoffgelände. Eine Brecheranlage sei dort bereits im Be-
trieb. 

Bürgermeister Hinz stellt klar, dass Erdbewegungen momentan nur innerhalb des Gelän-
des zulässig sind. Herr Kapp ergänzt, dass die Untere Naturschutzbehörde die Eingriffe 
genehmigt habe und die Bewegungen der Böden auf dem Gelände kontrolliere. Dabei 
hebt er insbesondere hervor, dass eine „Brecheranlage' nicht mit einer „Bodenbehand-
lungsanlage" zu verwechseln sei. 

n) Glasfaserausbau 

Auf die Frage von Herrn Michael Walker beantwortet Herr Hinz, dass der aktuelle Stand 
der Glasfaserarbeiten jederzeit auf der gemeindlichen Homepage abrufbar sei. 

0) Zusatzschild Radfahrer in der Stefanstraße 

Herr Matthias Viviani regt die Anbringung eines Zusatzschilds „Radfahrer in beide Rich-
tungen" an. 

Beigeordnete Kolter informiert, dass dies bereits an die Verkehrskommission weitergege-
ben wurde. 

p) Geländer an der 2.ten Anbindungsbrücke 

Herr Martin May kritisiert das neu angebrachte Holzgeländer an der im Betreff genannten 
Brücke. Dies sei sehr kostenintensiv, instabil, verkehrsunsicher und nicht lange haltbar. 

Vorstand Grieser nimmt hierzu kurz Stellung. 

q) Langstraße 

Die in der Langstraße wohnende Frau Korfmann regt eine ausgiebigere Beschilderung 
sowie Geschwindigkeitskontrollen in dieser Spielstraße an. Schnellfahrer sollten ermittelt 
und sanktioniert werden. 

Erster Beigeordneter Gräf rät ZU baulichen Maßnahmen (Anbringung Bodenschweller). 

Bürgermeister Hinz sagt zu, das Thema mit in die Verkehrskommission zu nehmen. 

r) Wäldchenloch 

Ratsmitglied Maria Alsbach-Gores interessieren die Ideen und Überlegungen der Gemein-
de zur künftigen Nutzung der gemeindlichen Grundstücke im Bebauungsplangebiet Wäld-
chenloch. 

Fachbereichsleiter 1 — Herr Seel — führt dazu aus, dass die Thematik im Rat werden muss. 
Unter anderem mit welchen Kooperationspartnern (z.B. Kreiswohnungsbau) man sich eine 
künftige Nutzung vorstellen könne. 
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Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Abschließend bedankt sich Bürgermeister Hinz bei allen Anwesenden für die rege Teil-
nahme und das gezeigte Interesse an der heutigen Einwohnerversammlung. Alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner wünscht er eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und lädt 
zum Neujahrsempfang der Gemeinde am Donnerstag, dem 05.01 .2024, ins Bürgerhaus 
ein. 

er Veranstaltung: 21.26 Uhr. 

(Henn) 
rge i eister Schriftführer 

Diese Niederschrift wird Anlage zur Drucksache Nr. - GR 2025 
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(Bürge 

1 

GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich : Bürgermeister 
Bearbeiter : Herr Hinz 
Aktenzeichen 901-11 

Datum : 14.01.2025 

Drucksachen-Nr.: «O 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 

Betr.: Bestellung von Abschlussprüfern für die Gemeindewerke Budenheim 
(AöR) sowie die Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH 

Beratungsfolge:  

Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: abschließende 
TJ 

- 
einstimmig Entscheidung: 
ja: nein: Enth.: ja/nein 

Beschlussvorschlaq:  
Der Gemeinderat beschließt gemäß § 89 Absatz 2 Gemeindeordnung auf Empfehlung 

a) des Verwa!tungsrats der Gemeindewerke Budenheim (GwB/AöR) die Bestellung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Mittelrheinische Treuhand GmbH" Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft, Koblenz, zur Prüfung des Jahresab-
schlusses 2023; für die Jahre 2024 bis 2026 wird das Mandat an "Dornbach GmbH", 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft, Mainz erteilt; 

b) des Aufsichtsrats der Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH (WOBAU) die 
Bestellung des „Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft eV. (VdW Süd-
west)", Frankfurt, als Abschlussprüfer für die Jahre 2024 bis 2028. 

Beqründunq:  
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht von rechtsfähigen Anstalten des öffentli-
chen Rechts (GwB/AöR) sowie Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts 
(WOBAU) sind gemäß § 89 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) durch sachverständi-
ge Abschlussprüfer zu prüfen. 

Der/die Abschlussprüfer wird/werden vom Gemeinderat bestellt: die Kosten trägt das 
jeweils qeprüfte Unternehmen ( 89 Absatz 2 GemO). 

Die Organe der GwB (Verwaltungsrat) sowie der WOBAU (Aufsichtsrat) haben in ihren 
Sitzungen am 10.12.2024 sowie 12.12.2024 Empfehlungsbeschlüsse entsprechend 
Buchstaben a) Lind b) des Beschlussvorschlages abgegeben. 
Bislang war es üblich, dass der Gemeinderat sich diesen Empfehlungen angeschlossen 
hat; dementsprechend wird um Zustimmung zu dieser Vorlage gebeten. 

Stellungnahme der Kämmerei:  
Keine Stellungnahme unter Hinweis auf vorstehende Ausführungen e, erderlich. 



GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Fachbereich 1 
Bearbeiter Herr Seel 
Aktenzeichen : 901-11 

Datum 16.01.2025 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

  

Anlage 
GR vom 

zur Niederschrift 
Drucksachen-N r.: C' 0 (-aO1- 

Betr.: Dachsanierung Rathaus Budenheim; 
Beschlussfassung über die Bauausschreibung sowie haushaltsrechtliche 
Veranschlagung 

Beratungsfolge:  

Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: abschließende 
GR 05.02.2025 einstimmig Entscheidung: 

ja: nein: Enth.: ja/nein 

Beschlussvorschlaq: 

1. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass 

a) die Dächer über dem Nordfiügel und dem Treppenhaus des Rathauses gemäß 
Sachverständigengutachten und icht sind und zur Vermeidung von Schäden im Gebäu-
deirineren erneuert werden müssen; eine Erneuerung des Hauptdaches ist gemäß Gut-
achten vorläufig nicht erforderlich 

b) sich die Baukosten für die unter a) beschriebenen Maßnahmen gemäß Berechnung 
des beauftragten Architekturbüros Ries + Ries, Budenheim, vom Juni 2024 auf rd. 
257.000 Euro belaufen; hinzu kommen Baunebenkosten (Architekten- und Fachingeni-
eurhonorare) in Höhe von rd. 38.000 Euro, so dass die Gesamtkosten rd. 295.000 Euro 
betragen 

c) gemäß Aussage des ebenfalls beauftragten Fachingenieurbüros IBC, Mainz, mit dem 
aktuellen Dachaufbau, „welcher statisch und GEG-konform ist, eine Solaranlage mit 
Auflast, aber ohne Begrünung auf dem Dach des Nordflügels realisiert werden kann" 

2. Der Gemeinderat beschließt 

a) das Bauvorhaben öffentlich auszuschreiben, um das Projekt im Laufe des Jahres 
2025 realisieren zu können 

b) den bereits im Haushaltsplan 2024 (BBN) veranschlagten Ansatz als Ermächtigung 
in das Jahr 2025 gemäß § 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorzutragen 
und die restlichen Mittel in den Haushaltsplanentwurf 2025 aufzunehmen. 

Begründunq:  

Im Sommer 2023 hat der Sachverständige Moritz Feger, Kronberg, die Dächer der 
Waldsporthalle sowie des Rathauses begutachtet und dieses Gutachten sodann im 
Herbst 2023 in schriftlicher Form der Verwaltung vorgelegt; das Ergebnis dieser Unter-
suchungen ist stichpunktartig der Ziff. 1 a) des Beschlussvorschlages zu entnehmen. 
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- 

(Fachbereichsleiter Seel) (Bürgrmei 

71. 

In der Folge wurde, da seinerzeit noch keine Kostenschätzung vorlag, ein pauschaler 
Ansatz von 100.000 Euro im Haushaltsplan 2024 (Baubedarfsnachweisung/BBN Rat-
haus, Ziff. 4.7) veranschlagt. 

Hiernach ist nach Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 und nach entsprechenden 
Erörterungen in den kommunalen Gremien das Architekturbüro Ries + Ries beauftragt 
worden, die notwendigen Vorbereitungen zur Durchführung der Maßnahme zu treffen; 
eine vertragliche Vereinbarung auf Grundlage der HOAI-Leistungsphasen 5 bis 8 wurde 
abgeschlossen sowie weiterhin vereinbart, das Ingenieurbüro IBC einzuschalten um zu 
klären, ob im Sinne der § 1 und 2 Landessolargesetz (LSoIarG) auf den zu erneuern-
den Dachflächen eine PV-Anlage installiert werden kann; die Honorierung dieser Leis-
tungen erfolgte auf Stundenbasis. 
Die Ergebnisse diesbezüglich liegen vor und sind unter Ziff. 1 b) und c) des Beschluss-
vorschlages ebenfalls stichwortartig zusammengefasst. 

Eine Erneuerung der beiden Dächer sollte nach Auffassung der Verwaltung im Laufe 
des Jahres 2025 erfolgen; ein Abschluss der Arbeiten wird bis zum Herbst d.J. ange-
strebt. 
Aus diesem Grunde ist es erforderlich, rechtzeitig die Maßnahme nach den einschlägi-
gen Vorschriften des Vergaberechtes (VOB) öffentlich auszuschreiben. 
Das vom Büro Ries + Ries erstellte Leistungsverzeichnis wurde zuletzt mit der ge-
meindlichen Vergabestelle abgestimmt, so dass das Projekt „angestoßen" werden kann. 

Da bislang noch keine Haushaltsplanberatungen mit Beschlussfassung der Satzung 
erfolgten sowie kein genehmigter Haushalt 2025 vorliegt, jedoch haushaltsrechtliche 
Bindungen in Form von Folgeveranschlagungen im Jahre 2025 eingegangen werden 
sollen, wird der Gemeinderat gebeten, dem in Ziff. 2 des Beschlussvorschlags geschil-
derten weiteren Verfahrensablauf zuzustimmen. 
Dieser Verfahrensvorschlag findet die Zustimmung der Mitglieder des Altestenrats, mit 
denen die Thematik am 14.01 .2025 eingehend besprochen worden ist. 

Hinsichtlich der Frage, ob und ggf. wann eine PV-Anlage auf dem Norddach installiert 
werden soll, wird die Verwaltung mit der Bürgerenergie Budenheim eG Gespräche auf-
nehmen; eine erste Erörterung mit dem Vorstandssprecher fand bereits im vergange-
nen Jahr statt. Anzumerken ist an dieser Stelle noch, dass § 2 Absatz 1 letzter Satz 
LSolarG im Falle einer „grundlegenden Dachsanierung" fordert sicherzustellen, dass 
PV-An lagen installiert werden. 
Ob es sich bei der Maßnahme um eine solche „grundlegende Sanierung" handelt (da 
das im Vergleich größere Hauptdach nicht in die Erneuerung einbezogen wird und auch 
kein Bauantrag zu stellen ist) wurde nicht abschließend einer rechtlichen Prüfung unter-
zogen. 
Insoweit unterbleibt vorläufig eine Veranschlagung von entsprechenden Haushaltsmit-
teln im Jahre 2025, auch um die bereits erwähnten Gespräche mit der Bürgerenergie 
Budenheim eG abzuwarten und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt die weiteren Schritte 
abzustimmen. 

Stellungnahme der Kämmerei:  

Keine Stellungnahme unter Hinweis auf vorstehende Ausführungen erfors -nich. 

(Sachgebietsleiter) 

2 



(Bürg- rm'ei 
Herr Hinz 

GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Fachbereich : 1 
Bearbeiter Hartmann 
Aktenzeichen 901-11 

Datum 27.01 .2025 

Drucksachen-Nr. : Q(* 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 05.02.2025 

Betr.: Übertragung von Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 17 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 

Beratunqsfolqe:  

Gremium: TO P: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: abschließende 
GR 05.02.2025 einstimmig Entscheidung: 

ja: nein: Enth.: ja 

Beschlussvorschlaq:  

Der Rat beschließt die Übertragung einer Ermächtigung im Ergebnishaushalt vom Pro-
duktkonto 1260.5231 auf das Produktkonto 1260.56391 in Höhe von 27.000 € für die 
frühzeitige Beauftragung von verschiedenen Leistungen im Rahmen des Festes „150 
Jahre Jubiläum' der freiwilligen Feuerwehr. 

Begründung:  

Gemäß § 17 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Ansätze für ordent-
liche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen des Ergebnishaushaltes ganz 
oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsver-
merk bestimmt ist. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine 
Übersicht der Übertragungen zur Beschlussfassung vorzulegen. 

Stellungnahme der Kämmerei: 

Keine Stellungnahme unter Hinweis auf vorstehende Ausführungen erforderlich. 

. L--....  

(Sachbearbeiter) (stellv. Fachbereichsleiter) 
Hrr Hartmann 



GEMEINDEVERWALTUNG 3UDENHEIM 

Fachbereich : Gerneindewerke 
Bearbeiter : \/orstand 
Aktenzeichen : 901-11 

Datum : 20.01.2025 

Drucksachen-Nr.: C1'( 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GRvom 

Betr.: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED; 
Beschlussfassung über die Bauausschreibung sowie Verzichtserklärung 
auf NKI-Mittel des Bundes 

Beratungsfolge:  

Gremium: TO,P: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: abschließende 
GR .4 (2  05.02.2025 einstimmig Entscheidung: 

ja: nein: Enth.: ja/nein 

Beschlussvorschlaq:  

1. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass 

a) zur Realisierung der im Betreff genannten Maßnahme die im vergangenen Jahr be-
willigten KlPKl-Fördermitte! (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Info-
vation) des Landes (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rhein-
land-Pfalz — MKUEM) abgerufen worden sind und diesbezüglich im Oktober 2024 ein 
Betrag in Höhe von 241.163,71 Euro bei der Gemeindekasse eingegangen ist. 

b) ein Antrag aLif Gewährung von ZEIS-Fördermitteln (Zukunftsfähige Energieinfrastruk-
tur) des Landes beantragt wurde und eine Entscheidung hinsichtlich der Bewilligung 
seitens des MKUEM voraussichtlich noch im Laufe des 1. Quartals 2025 getroffen wird. 

c) ein Antrag auf Gewährung von NKI-Fördermitteln (Nationale Klimaschutzinitiative) 
des Bundes, vertreten durch die ZUG gGmbH, beantragt wurde und eine Entscheidung 
hinsichtlich der Bewilligung seitens des MKUEM voraussichtlich erst nach Verabschie-
dung des Bundeshaushalts 2025 im Laufe des 3./4 Quartals 2025 getroffen wird. 

2. Der Gemeinderat beschließt auf eine etwaige FörderUng von Bundesmitteln (siehe 
Ziff. 1 c) zu verzichten, um eine Durchführung der lnvestitionsmaßnahme ohne Zeit-
druck sicherzustellen. Die Verwaltung wird ermächtigt, eine entsprechende Verzichtser-
klärung gegenüber der ZUG gGmbH abzugeben und die Baumaßnahme öffentlich aus-
schreiben, sobald eine Entscheidung über die Bewilligung von Fördermitteln gemäß Ziff. 
1 b) getroffen wurde — hierüber werden die Gemeindegremien (Verwaltungs- und Ge-
meinderat unaufgefordert zur gegebenen Zeit unterrichtet. 

Beqründunq:  

Gemäß Beschlusslage im Jahre 2024 soll die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde 
Budenheim flächendeckend auf LED-Technik umgestellt werden. 
In einem ersten Schritt ist die LED-Umrüstung von 83 Kompaktleuchtstoff-Straßen-
leuchten sowie drei Natriumdampf-Straßenleuchten durchgeführt worden. 

1 



Die Gesamtkosten haben sich auf rd. 38.000 Euro belaufen; Bund und Land förderten 
die Maßnahmen aus NKI- (rd. 8.700 Euro) und ZElS-Mitteln (rd. 6.850 Euro) mit insge-
samt rd. 15.500 Euro. 

Die Kosten für die flächendeckende Umstellung der Straßenbeleuchtung wird auf rd. 
560.000 Euro geschätzt. Entsprechende Haushaltsmittel sind im InvestitionspIan in den 
Jahren 2024 (Ansatz 356.000 Euro) sowie 2025 mit 204.000 Euro veranschlagt bzw. mit 
einer Verpflichtungsermächtigung (VE) ausgebracht. 
Für dieses Projekt hat das Land Mitte! aus dem KlPKl-Förderprogramm bereitgestellt; 
es wurde auch bereits die Fördersumme abgerufen und im Oktober ein Betrag in Höhe 
'ion 241.163,71 Euro an die Gemeinde ausgezahlt. 
Parallel hierzu wurden auch erneUt Zuschussanträge zur Förderung aus ZEIS- und NKI-
Mitteln gestellt. 
Das MKUEM hat mitgeteilt, dass eine Entscheidung über die Förderung voraussichtlich 
noch im 1. Quartal 2025 fallen wird. Hinsichtlich der Bundesmittel stellt sich die Angele-
genheit diffiziler dar. 
Die Zukunft—Umwelt—Gesellschaft (ZUG) gGmbH, welche Förderaufträge im Auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz bearbeitet, hat der Verwaltung 
mitgeteilt Lind um eine Entscheidung wie nachfolgend dargestellt gebeten: 

„Wie Sie den Nachrichten entnehmen können. ist 2025 von einer langeren vorläufigen Haushaltsführung 
auszugehen. Laut der Meldungen werden Details dafür noch ausgearbeitet. Auch die Dauer der vorläufi-
gen Haushaltsführung und der Zeitpunkt für weitere Informationen sind uns nicht bekannt. 
Die dadurch nochmals ggf. erheblich verlängerten Wartezeiten sowie die Zusatzaufwände Lind Unsicher-
heiten bitten wir vielmals zu entschuldigen. Leider haben wir derzeit keine andere Handlungsmöglichkeit 
und bedauern zutiefst, Ihnen vorerst keine andere Auskunft geben zu können. 
Aktuell gehen wir davon aus, neue Anträge nicht vor dem vierten Quartal 2025 bewilligen zu können. 
Daher schlagen wir für die Bearbeitung Ihres Antrags vor, auf die Bewilligung der ZEIS-Drittmitte/ zu war-
ten. Wir bitten um Rückmeldung Ihrer Entscheidung bis zum 05.02.2025." 

Hintergrund dieser Nachricht ist die anstehende vorzeitige Bundestagsneuwahl und die 
Tatsache, dass für das Haushaltsjahr 2025 kein Haushalt von dem noch amtierenden 
Bundestag beschlossen wurde; mithin eine vorläufige Haushaltsführung besteht, die es 
nicht erlaubt, neue finanzielle Verpflichtungen, zu denen auch der Erlass von Förderbe-
scheide gehört. Offenbar wird davon ausgegangen, dass sich die Bildung einer neuen 
Bundesregierung nach der Wahl länger hinzieht und die Haushaltsplanberatungen für 
das laufende Jahr ebenfalls. 

Da die Bundesverwaltung einem vorzeitigen, förderunschäd!ichen Baubeginn grund-
sätzlich nicht zustimmt, seitens des KIPKI-Programms die Abrechnung der Maßnahme 
bis zum Ende des 1. Halbjahres 2026 jedoch Förderbedingung ist (andernfalls sind die 
bereits gezahlten Fördermittel samt Zinsen zu erstatten) ist ein Fortgang in dieser Sa-
che (Ausschreibung, Auftragsvergabe und Baubeginn) bis spätestens Jahresmitte an-
zustreben. Auch ist unklar, ob es weiterhin zu einer Bundesförderung kommt oder ob 
eine neu gewählte Bundesregierung andere Förderakzente setzen wird. 

In diesem Sinne wird die Verwaltung ermächtigt, gemäß Ziff. 2 der Beschlussvorlage 
tätig zu werden. 

Stellunqnahme der Kämmerei:  
Keine Stellungnahme unter Hinweis auf vorstehende Ausführungen eitel, letzter Ab- 
satz) erforderli 

(Kaufm. Vorstand Vvi1) (Vo ndssprecher Grieser) 
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GEMEINDEVERWALTUNG BUDENHEIM 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vorn 

Fachbereich 
Bearbeiter 
Aktenzeichen 

Büro leitung 
Herr Henn 
006-00.00 1 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom Datum 24.01.2025 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 05.02.2025 Drucksachen-Nr. :033/5-2005 

Betr.: Bestellung einer ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten 

Beratunqsfolge: 

Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: abschließende 
GR 47.. 05.02.2025 einstimmig 

ja: nein: Enth.:  
Entscheidung: 

ia / nein  

Beschlussvorschlacj:  

Frau Christiane Melcher wird bis zum 31.12.2029 zur ehrenamtlichen Gleichstellungs-
beauftragten der Gemeinde Budenheim im Sinne der Gemeindeordnung bestellt. 

Beqründunq:  
Auf der Grundlage der Gemeindeordnung ( 2 Abs. 6 GemO) hat die Gemeinde die 
Aufgabe den Verfassungsauftrag zur Gleichberechtigung von Frau und Mann durch Ein-
richtung von Gleichstellungsstellen oder durch vergleichbare Maßnahmen zu verwirkli-
chen. 

Mit Beschlussfassung vom 14.12.2005 hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, 
dies durch die Bestellung einer ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten (siehe 
Drucksachen-Nr. 033/2-2005) umzusetzen. 

Mit Wirkung vom 11. März 2020 wurde Frau Christiane Melcher zur Gleichstellungsbe-
auftragten nach § 2 Abs. 6 GemO bis zum Ablauf des 31.12.2024 ernannt. Frau Mel-
cher nahm das Ehrenamt seither ununterbrochen wahr. 

Für eine weitere Amtszeit stellt sie sich erneut zur Verfugung. 

Frau Melcher ist Bürgerin der Gemeinde Budenheim und Mitarbeiterin der Gemeinde-
verwaltung. Aufgrund der erfolgreichen Wahrnehmung des Gleichstellungsauftrags 
während ihrer nun abgelaufenen ersten Dienstzeit empfiehlt die Verwaltung ihr das Eh-
renamt auch für eine weiteren Amtsperiode zu übertragen. 

Die Amtszeit der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten orientiert sich an der Le-
gislaturperiode des Gemeinderates und endet zum Jahresende des Wahljahres. Hiermit 
wird dem neu gewählten Gemeinderat die Möglichkeit gegeben über die Nachfolge neu 
zu bestimmen. 
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Stellunqnahme der Kärnmerei: nicht erforderlich 

(Sachbearbeiter! (Büroleiter) 
Sachgebietsleiter) 

ister) 

Da es sich bei der Pflichtaufgabe der Gemeinde um die Verwirklichung eines Verfas-
sungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann handelt, liegt eine hoheitli-
che Tätigkeit vor, die eine Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamtin ermög-
licht. Die Ehrenbeamtinnen nehmen ihre Aufgaben nebenberuflich und unentgeltlich 
wahr, unterliegen jedoch den besonderen Verpflichtungen aus dem Beamtenrecht (z.B. 
Schweige- und Treuepflicht). 

Die Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche pauschale Aufwandsentschädi-
gung gern. § 12 Abs. 1 der Hauptsatzung. 

Die Voraussetzungen zur Berufung in das Ehrenamt ( i. S. d. § 18 GemO) sowie zur 
Begleitung öffentlicher Ämter liegen bei Frau Melcher vor. 

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen unter dem Produktsachkonto 1116.50190000 
zur Verfügung. 
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Stellungnahme der Kämmerei: nicht erfQrd
,

rlich 

(Sachbearbeiter! 
Sachgebiets leiter) 

(Büroleiter) 
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Drucksachen-Nr. : O3 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
-Ausschuss vom 

Anlage zur Niederschrift 
GR vom 05.02.2025 

Annahme von Spenden / Sponsoring 

Beratungsfolqe: 

Gremium: TOP: Sitzungstermin: Abstimmungsergebnis: abschließende 
GR 05.02.2025 einstimmig Entscheidung: 

ja: nein: Enth.: ja 

Beschlussvorsch lag: 

Der Gemeinderat stimmt durch verbundenen Einzelbeschluss der Vermittlung und An-
nahme der in der beiliegenden Zusammenstellung (Anlage 1) aufgeführten Sponsoring-
leistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen zu. 

Beqründunq:  
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Gemeinde Sponsoringleistungen, Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte 
vermitteln, die sich an der Erfüllung von Selbstverwaltungsaufgaben beteiligen. Die 
Rechtsgrundlagen sowie Voraussetzungen hierfür ergeben sich aus der Gemeindeord-
nung ( 94 Abs. 3 GemO). 

Die dem Gemeinderat mit dieser Drucksache nun vorliegende Zusammenstellung (An-
lage 1) listet alle nach Vorlage des letzten Spendenberichtes zwischenzeitlich einge-
gangenen Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
auf. 

Ausschließungsgründe, die der Annahme oder Vermittlung der Spendenangebote ent-
gegenstehen sowie anderweitige dienstliche oder wirtschaftliche Beziehungsverhältnis-
se zwischen Spendengeber und Spendennehmer im Sinne von § 94 Abs. 3 GemO lie-
gen nicht vor bzw. sind nicht bekannt. 
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Spenden- und Sponsoringbericht zur Sitzun. des Gemeinderates am 05.02.2025 .em. 94 Abs. 3 GemO 

Datum* Spenden-! Sponsoringgeber Spenden-! Sponsoringzweck / Anlass Betra!/ Wert Bemerk i 

29.11.2024 Wohnungsbaugesellschaft Budenheim GmbH Unterstützung Neujahrskonzert 300,00 € 

03.12.2024 Gemeindewerke Budenheim AÖR Spende Neujahrskonzert 300,00€ 

Hinweis:  
Eine Beschlussfassung mi Gemeinderat erfolgt nur soweit eine Wertgrenze von über 100 EUR im Einzelfall überschritten ist. 
Dies gilt nicht in Zweifelsfallen und sobald die Summe der Emnzelzuwendungen eines Gebers in einem Haushaltsjahr diese Wertgrenze übersteigt. 
siehe § 24 GemHVO 
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BÜNDNIS 90/ DIE GRUNEN Fraktion Mombacher Str. iSa 55257 Budenheim 

Bürgermeister Stephan Hinz 

Rathaus Budenheim Nicole Gotthardt-Brauer 
Fraktionssprecherin 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Budenheim 

Mombacher Str. iSa - 55257 Budenheirn 

10179-7834789 

n icole.gotthardtgru ene-budenheim. d e 

Anfragen zur Gemeinderatssitzung am 05.02.2025 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hinz, 

im Haushaltsplan 2024 ist im InvestitionspIan für das Projekt 5411-003 eine 

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen 

im Bereich Erwin-Renth-Straße / Hauptstraße für das Jahr 2025 vorgesehen und genehmigt worden. 

Eine gesetzliche Verpflichtung zum entsprechenden Umbau ist durch das Gesetz zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz — BGG) bereits ab 2022 

gegeben. 

Hierzu bitten wir um schriftliche Beantwortung unserer Fragen in der Gemeinderatssitzung am 

05 .02.2025: 

1. Aufgrund der Verpflichtungsermächtigung aus 2024 ist die Gemeinde befugt, aktuell die 

Ausschreibung bekanntzumachen, auch wenn noch kein genehmigter Haushaltsplan für 

2025 vorliegt. Wann wird die Ausschreibung öffentlich bekannt gemacht? 

2. Ab wann sollen die Baumaßnahmen beginnen? 

3. Liegt ein Verkehrskonzept vor, den durchfließenden Verkehr während der Bauphase 

umzu leiten? 

4. Wie werden die Anwohner/Anlieger in das Vorhaben eingebunden? 

Mit freundlichen Grüßen 

Nicote Gotthardt-Brauer 
Fraktionssprecherin 
BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN Budenheim 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktion Budenheim . Mombacher Str. 15a . 55257 Budenheim 

Fraktionssprecherin; Nicole Gotthardt-Brauer und Klaus Neuhaus 

info@gruer,e-budenheim.de . www.gruene-budenheim.de  
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